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Vorwort 

Im Juli 2017 wurde vom Förderverein Region Gantrisch die Möglichkeit geboten, eine Bachelorarbeit 

zur Zonierung des Naturparks Gantrisch für die Nachtdunkelheit durchzuführen. Daraufhin meldete 

ich mein Interesse beim Naturpark an und durfte im September mit der Arbeit beginnen. Dieses Thema 

packte mich, da mich die Bereiche Landschaft und Planung sehr interessieren, die Arbeit praxisorien-

tiert ist und ausserdem den Einblick in eine mir bis dahin neue Thematik bietet.
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Zusammenfassung 

Weltweit gibt es immer weniger Gebiete mit einer natürlichen Nachtdunkelheit (IDA, 2017b). Blickt 

man in urbanen Räumen in den Himmel, erkennt man am Himmelszelt, wenn überhaupt, oft nur ver-

einzelte Sterne. Licht wird weit über die Atmosphäre verbreitet, wodurch auch von Städten weit ent-

fernte Gebiete in der Nacht vom Licht künstlicher Beleuchtung erreicht werden. In der Schweiz haben 

gegen oben gerichtete Lichtemissionen in den letzten zwanzig Jahren um rund 70 Prozent zugenom-

men, wodurch dunkle Gebiete immer seltener werden (BAFU, 2012a). 

Der Naturpark Gantrisch hat im Vergleich zu anderen Gebieten der Schweiz einen besonders dunklen 

Nachthimmel. Jedoch schwinden auch dort die dunklen Gebiete durch die wachsenden Siedlungen in 

der Umgebung des Naturparks immer mehr. Der Naturpark hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Nacht-

himmel zu schützen und strebt dafür ein Zertifikat als Sternenpark der International Dark Sky Associa-

tion (IDA) an. Dark Sky Parks haben das Ziel, die Beobachtung des Sternenhimmels zu gewährleisten, 

Einwirkungen künstlichen Lichts auf nächtliche Habitate zu vermeiden und die Bevölkerung auf die 

Thematik der Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Für die Zertifizierung zum Sternenpark soll 

eine Zonierung des Naturparks in Kern- und Pufferzonen durchgeführt werden. 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Zonierung für Nachtdunkelheit im Naturpark Gantrisch durch-

geführt. Diese basiert auf den Richtlinien der IDA für Sternenpärke und auf allgemeiner Literatur zur 

Thematik der Lichtverschmutzung. Als Abstützung und Ergänzung des Vorgehens dienten Interviews 

mit Fachpersonen, die bereits an der Zonierung anderer Sternenpärke beteiligt waren. Für die Lage der 

Kernzone wurden besonders dunkle Gebiete mit geringer Besiedlung identifiziert. Die Grenze der Kern-

zone orientiert sich an Schutzgebiets- und Gemeindegrenzen und an topographisch markanten Linien. 

Die Arbeit soll als wissenschaftliche Grundlage für ein Konzept mit neuen Beleuchtungsregelungen im 

Gebiet des Naturparks Gantrisch dienen. 
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1 Einleitung  

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

Weltweit gibt es immer weniger Gebiete mit einer natürlichen Nachtdunkelheit (IDA, 2017b). Blickt 

man in urbanen Räumen in den Himmel, erkennt man am Himmelszelt, wenn überhaupt, oft nur ver-

einzelte Sterne. Licht wird weit über die Atmosphäre verbreitet, wodurch auch von Städten weit ent-

fernte Gebiete in der Nacht vom Licht künstlicher Beleuchtung erreicht werden. In der Schweiz haben 

gegen oben gerichtete Lichtemissionen in den letzten zwanzig Jahren um rund 70 Prozent zugenom-

men, wodurch dunkle Gebiete immer seltener werden (BAFU, 2012a). Eine Hauptursache der Lichtver-

schmutzung ist die ineffiziente Beleuchtung. Leuchtkörper, die nicht nur die eigentlich zu beleuchtende 

Fläche anstrahlen und seitlich oder nach oben abstrahlen, bewirken eine Aufhellung des Nachthim-

mels. Ineffiziente Beleuchtung führt zu unnötigen Stromkosten, jedoch hat die Lichtverschmutzung 

auch Auswirkungen in vielen weiteren Bereichen.  

Für das Leben auf unserer Erde ist Licht ein wichtiger Taktgeber. So werden viele Aktivitäten von Pflan-

zen und Tieren, aber auch Aktivitäten vom Menschen dem Tag-Nacht Zyklus angepasst (BAFU, 2012a). 

Viele Tiere sind nachtaktiv und sind für ihre Nahrungssuche auf die Dunkelheit angewiesen. Wachs-

tumsstadien von Pflanzen werden zu einem grossen Teil durch Lichtzyklen gesteuert und die Produk-

tion von für den Menschen wichtigen Hormonen wird durch die Dunkelheit in der Nacht eingeleitet 

(Hotz & Bontadina, 2007). Durch die fortschreitende Zunahme der Lichtimmissionen durch künstliche 

Beleuchtung auf grossflächige Gebiete unserer Erde nehmen auch die negativen Effekte auf unsere 

Umwelt zu (Hotz & Bontadina, 2007).  

 

 

Abbildung 1: Satellitenbild über Europa in der Nacht  
(http://www.lichtverschmutzung.de/karten/2012_eu_viirs_gr.jpg, Zugriff am 22.11.2017) 

  

http://www.lichtverschmutzung.de/karten/2012_eu_viirs_gr.jpg
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Der Naturpark Gantrisch liegt in einem Gebiet mit für europäische Verhältnisse relativ geringer Licht-

verschmutzung. Ein Ziel des Naturparks ist es, die Nachtdunkelheit und damit den Sternenhimmel zu 

schützen und zu erhalten (FRG, 2016). Dies strebt er mit einer Kandidatur für einen Dark Sky Park der 

Organisation International Dark Sky Association (IDA) an, einer amerikanischen Non-Profit-Organisa-

tion (FRG, 2016). Im deutschsprachigen Raum hat sich der Begriff Sternenpark als Überbegriff für alle 

Dark Sky Places eingebürgert (FRG, 2016). Zumindest im Kernbereich des Sternenparks soll in unbe-

wölkten Nächten ein sternenreicher Himmel und unter optimalen Bedingungen sogar die Milchstrasse 

beobachtet werden können. Bei einer Zertifizierung des Gantrisch wäre dieser der erste Sternenpark 

der Schweiz. Weltweit gibt es gemäss der International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Stand 

2013) rund 50 Sternenpärke (DSAG, 2013). 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Für die Umsetzung eines effektiven Beleuchtungskonzepts ist es sinnvoll, eine räumliche Gliederung 

des Naturparks vorzunehmen, wobei den Zonen unterschiedliche Vorgaben und Massnahmen in Bezug 

aufs Lichtmanagement zugeordnet werden. Ziel dieser Arbeit ist es, ein erfolgversprechendes und für 

den Naturpark umsetzbares Zonierungskonzept zu erarbeiten. Basieren soll dieses Konzept auf dem 

Ansatz einer Unterteilung des Gebietes in Kernzonen und Pufferzonen, wobei die Kernzonen im Ver-

gleich zu den anderen Zonen einen besonders dunklen Himmel bieten sollen. 

Die Forschungsfragen lauten daher: 

Wie kann bei der Zonierung eines Sternenparks vorgegangen werden und welches Vorgehen ist 

für den Naturpark Gantrisch geeignet? 

Welche Gebiete des Naturparks Gantrisch eigenen sich für eine Kernzone und welche eignen sich 

für eine Pufferzone?  

Diese Fragen werden anhand von Literaturrecherchen und Experteninterviews über Lichtschutzzonen 

erarbeitet. Mit Hilfe vorhandener Geodaten wird eine GIS-Modellierung mit der Software ArcGIS Desk-

top der Firma ESRI durchgeführt, um die Eignung der Flächen im Gantrisch für die verschiedenen Zonen 

zu ermitteln. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die ersten Kapitel dieser Arbeit dienen einer Einführung in die Thematik der Lichtverschmutzung und 

der Zertifikate für die Nachtdunkelheit. Es werden Auswirkungen künstlichen Lichts auf Flora, Fauna 

und den Menschen beschrieben. Der Einfluss der Lichtverschmutzung auf die Sichtbarkeit des Sternen-

himmels wird erklärt. Anschliessend wird kurz in Methoden zur Messung der Nachtdunkelheit einge-

führt.  

In Kapitel 3 wird das Gebiet des Naturparks Gantrisch vorgestellt, wobei die Lage, die Besiedlungsstruk-

tur und die zugehörigen Gemeinden und Kantone mit Hilfe von Karten beschrieben werden. Darstel-

lungen von ausgewerteten Nachtsatellitendaten geben einen groben Einblick in den Stand der Licht-

verschmutzung in der Umgebung des Naturparks. Danach wird kurz erläutert, was eine Zonierung für 

Nachtdunkelheit für einen Regionalen Naturpark, wie den Naturpark Gantrisch, bedeuten könnte. Da-

rauf folgt ein methodisches Kapitel, in welchem das Vorgehen für die Durchführung der Experteninter-

views erläutert wird. Anschliessend wird als erstes Resultat das Vorgehen für die Zonierung vorgestellt. 

Das Resultat, welches durch die Umsetzung dieses Vorgehens entstand, wird im Kapitel zu den räum-

lichen Ergebnissen anhand einiger Karten dargestellt. Die Arbeit endet nach einer Diskussion des me-

thodischen Vorgehens und der Resultate mit einer Schlussfolgerung. 

Im Anhang befindet sich eine Tabelle mit Informationen zu den Quellen der verwendeten Geodaten. 

Ausserdem werden dort die kartografisch aufbereiteten Zwischenschritte dargestellt, die bei der 
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Erarbeitung der Resultate entstanden sind. Dort können Details zur Entstehung der Resultate nachvoll-

zogen werden. Ebenfalls liegen im Anhang Dokumente zu den Experteninterviews bei. 
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2 Lichtverschmutzung  

Der Sternenhimmel hat seit Jahrtausenden eine grosse Bedeutung für die Menschheit. So segelten 

Seefahrer mit Orientierungshilfe des Sternenhimmels über Ozeane, es wurde der Forschungsbereich 

der Astronomie erschaffen, und nicht zuletzt inspirierte und inspiriert der Sternenhimmel viele Dichter.  

Heute werden immer grössere Gebiete der Nachtlandschaft der Schweiz von künstlichem Licht er-

reicht. Nicht nur die dichte Besiedlung, sondern auch das unebene Gelände der Schweiz bewirkt, dass 

sich Kunstlicht weit in der Atmosphäre verbreiten kann (BAFU, 2012a). Eine Laterne, die auf einem 

Hügel installiert wird, strahlt bedingt durch ihre Lage viel Licht in die Atmosphäre. Wird dieselbe La-

terne auf ebenem Terrain installiert, wird weniger Licht in die Atmosphäre abgegeben. Jedoch kann 

durch Erhebungen auch Licht abgeschirmt werden. Aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums 

und der daraus resultierenden zunehmenden Besiedlungsdichte ist anzunehmen, dass sich das Prob-

lem der Lichtverschmutzung ohne entsprechende Massnahmen über die nächsten Jahre weiter ver-

schärfen wird (BAFU, 2012a).  

Die Effekte und Auswirkungen der Lichtverschmutzung werden immer mehr erforscht. In diesem Ka-

pitel werden Erkenntnisse aus der Forschung zur Auswirkung der Lichtverschmutzung auf Tiere, Pflan-

zen und auf den Menschen zusammengefasst. Darauffolgend werden technische Aspekte der künstli-

chen Beleuchtung erklärt und am Ende des Kapitels wird die gesetzliche Verankerung der Lichtver-

schmutzung in der Schweiz erläutert. 

2.1 Ökologische Auswirkungen 

Im Laufe der Evolution haben sich die meisten Organismen an die Abwechslung von Tag und Nacht und 

somit an den Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit angepasst. Auch viele dieser Organismen haben 

die Fähigkeit, sich den über das Jahr zeitlich ändernden Tagesrhythmen anzupassen. Die physiologische 

(innere) Uhr, die für Aktivitäten von Organismen und für Prozesse im Inneren dieser Organismen ver-

antwortlich ist, wird hauptsächlich durch den natürlichen Tag-Nacht-Wechsel bestimmt. Die Auswir-

kung von künstlichem Licht auf Tiere und Pflanzen ist je nach Art unterschiedlich. Es gibt lichttolerante 

aber auch sehr lichtempfindliche Arten. Während der Einfluss von künstlichem Licht die Überlebens-

fähigkeit lichtempfindlicher Arten reduzieren kann, können lichttolerante Arten sich daran anpassen 

und allenfalls sogar davon profitieren. Folgend werden Effekte und Auswirkungen auf unterschiedliche 

Organismengruppen aufgezeigt und es werden Auswirkungen erläutert, welche künstliches Licht auf 

die Lebensgemeinschaften verschiedener Arten haben kann (Hotz & Bontadina, 2007).  

Die Zusammenfassung der ökologischen Aspekte basiert hauptsächlich auf dem Grundlagenbericht 

über die ökologischen Auswirkungen künstlicher Beleuchtung von Hotz und Bontadina (2007), der an-

hand einer ausführlichen Literaturstudie erstellt wurde. Die Auswirkungen auf den Menschen werden 

separat im darauffolgenden Kapitel behandelt. 

2.1.1 Auswirkungen auf Pflanzen 

Viele grundlegende Prozesse von Pflanzen, wie zum Beispiel die Keimung, das Stängelwachstum, die 

Blüten- und Fruchtbildung, sind vom Licht abhängig. Das Licht wird von Photorezeptoren aufgenom-

men und durch die variierenden Tageslängen über die Jahreszeiten hinweg werden die jeweiligen Pro-

zesse eingeleitet. Künstliches Licht kann je nach Lichtsensitivität der Art deren Rhythmus durcheinan-

derbringen und somit die Pflanze schwächen. In Versuchen kann gezeigt werden, dass das Photosyn-

thesevermögen mancher Arten bei einer Dauerbeleuchtung von 24 Stunden erlahmt. Auch kann bei 

manchen Arten eine Störung der Blütenbildung durch Lichteinwirkungen in der Dunkelphase beobach-

tet werden, wohingegen diese bei anderen Pflanzen angeregt wird. Bisher gibt es jedoch noch wenige 
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genaue Untersuchungen über den Einfluss von künstlicher Beleuchtung in der Nacht auf Pflanzen (Hotz 

& Bontadina, 2007).  

Es kann beobachtet werden, dass einige im Lichtkegel von Strassenlaternen stehende Bäume ihre Blät-

ter im Herbst länger tragen als Bäume ohne direkte künstliche Lichteinwirkung (Briggs, 2002). 

2.1.2 Auswirkungen auf wirbellose Tiere 

Viele Insekten werden von künstlichem Licht angelockt und sind häufig in der Lichtsphäre der Stras-

senlaterne, von Leuchtreklamen oder anderen Beleuchtungen gefangen (Eisenbeis & Hassel, 2000). Sie 

werden durch das Licht desorientiert und fliegen endlose Kreise, wodurch sie ihre Energievorräte ver-

fliegen (Plummer et al., 2016). Dadurch werden sie vom normalen Verhalten, wie zum Beispiel von der 

Nahrungsaufnahme oder der Paarung, abgehalten oder sie gehen durch Erschöpfung oder Verbrennen 

an der Lichtquelle zu Grunde (Plummer et al., 2016). 

Bei Insektenfängen unter Strassenlampen zählte Kolligs (2000) Insekten von 138 Familien. Dabei han-

delte es sich vor allem um Moskitos, Falter, Fliegen und Käfer. Jedoch sind gemäss Recherchen von 

Hotz und Bontadina (2007) keine dokumentierten Beispiele von Falterpopulationen bekannt, welche 

aufgrund von künstlicher Beleuchtung ausgestorben sind. Untersuchungen zeigen, dass künstliches 

Licht auch eine starke Anlockwirkung auf viele Wasserinsekten hat, wie zum Beispiel auf Köcherfliegen, 

Fliegen und Mücken (Scheibe, 2000). Dabei ist der Einfluss des Lichts je nach Art unterschiedlich; selbst 

nah verwandte Arten können in ihrer Reaktion stark variieren (Scheibe, 2000). 

Auch bei weiteren wirbellosen Arten lässt sich eine Verhaltensauswirkung durch künstliches Licht be-

obachten. Gewisse Spinnen suchen zum Beispiel aktiv das Licht auf, wobei andere dem Licht wo immer 

möglich ausweichen (Nakamura & Yamashita, 1997). Anhand von Resultaten aus Laboruntersuchun-

gen vermutet man, dass dieses Verhalten genetisch determiniert ist (Heiling, 1999). Wasserflöhe, wel-

che nur während dunklen Bedingungen für die Nahrungsaufnahme in die Nähe der Wasseroberfläche 

schwimmen, wandern bei künstlich beleuchteten Gewässern weniger weit hoch (Moore et al., 2001). 

Arten mit einer innerartlichen visuellen Kommunikation, wie zum Beispiel den Glühwürmchen, kann 

die Sichtbarkeit der Kommunikationssignale durch künstliches Licht beeinträchtigt werden (Lloyd, 

2002). 

2.1.3 Auswirkungen auf Fische 

Licht hat einen Einfluss auf die Reproduktion verschiedener Fische (Maisse, 1996). Obwohl zum Bei-

spiel Forellen und Lachse normalerweise nur einmal im Jahr laichen, können sie unter entsprechenden 

Lichtbedingungen sechs Monate später ein weiteres Mal laichen (Maisse, 1996). Künstliches Licht führt 

auch zu einer Aktivitätsänderung einiger Arten. Gemäss Nemeth & Anderson (1992) gibt es Arten, bei 

welchen die Juvenilen in der Nacht normalerweise nicht aktiv sind. Wird das Gewässer jedoch künstli-

chem Licht ausgesetzt, führt dies zu einer signifikant grösseren Nachtaktivität (Nemeth & Anderson, 

1992). Bei gewissen Arten führt die künstliche Beleuchtung jedoch auch dazu, dass sie sich in Boden-

nähe aufhalten und weniger aktiv sind (Anonymous, 1999 in Hotz & Bontadina, 2007). Manche Fische 

werden von Licht angezogen, wieder andere weichen dem Licht aus. Zum Beispiel ist der Europäische 

Aal ein nachtaktiver Räuber und meidet das Licht (Bruijs, Hadderingh, & Jenner, 2002). Durch die un-

terschiedlichen Reaktionen von Fischen auf das Licht kann durch nächtliche Beleuchtung die Verteilung 

von Fischen und deren Wanderverhalten verändert werden (Nightingale & Simenstad, 2002). Juvenile 

Fische, aber auch deren Feinde, werden von Licht angezogen, wodurch diese schnell zum Opfer wer-

den (Nightingale & Simenstad, 2002). 



2 Lichtverschmutzung 

  15 

2.1.4 Auswirkungen auf Amphibien und Reptilien 

Der Einfluss von künstlichem Licht auf Amphibien und Reptilien ist je nach Art unterschiedlich. Manche 
tagaktiven Arten profitieren vom durch die künstlichen Beleuchtungen verlängerten Tag und können 
dadurch länger Beute fangen. Einige nachtaktive Arten sind bei künstlicher Beleuchtung erfolgreicher 
in der Nahrungssuche, da ihre Beute vom Licht angezogen wird, wobei jedoch auch das Risiko besteht, 
selbst zur Beute zu werden (Perry & Fisher in Rich & Longcore, 2006 in Hotz & Bontadina, 2007).  

Die fast ausschliesslich nachtaktiven Amphibien können durch nächtliche Beleuchtungen einerseits bei 
der Nahrungssuche, andererseits auch in ihrem Fortpflanzungsverhalten beeinträchtigt werden. Sie 
brauchen relativ lange (mehrere Minuten bis Stunden) bis sie sich an das Licht gewöhnt haben und 
können dadurch in dieser Zeitspanne keine Nahrung finden (Buchanan, 1993). Sobald sich die Augen 
von Kröten und Fröschen jedoch ans Licht gewöhnt haben, kann dies sogar einen positiven Effekt auf 
ihre Nahrungssuche haben, da sie ihre Beute leichter sehen und diese oft auch selbst (z.B. Insekten) 
vom Licht angezogen wird (Hotz & Bontadina, 2007). Je nach Reaktion auf das künstliche Licht kann 
sich das Fortpflanzungsverhalten von nachtaktiven Fröschen durch nächtliche Beleuchtung ändern. 
Zum Beispiel rufen bestimmte Frösche unter dem Einfluss von künstlichem Licht nicht (Longcore & 
Rich, 2004), wodurch sie nicht erfolgreich Weibchen anlocken können und ihre Reproduktion verhin-
dert wird (Hotz & Bontadina, 2007). 

2.1.5 Auswirkungen auf Vögel 

Auch bei Vögeln kann das Licht einen Einfluss auf deren Reproduktion haben (Hotz & Bontadina, 2007). 
Gerade bei Nebel ist für ziehende Vögel die Orientierung schwierig, da die Sicht auf die Sterne und auf 
die Erdoberfläche verdeckt ist. Bei Nebel entsteht in der Nacht über beleuchteten Siedlungsgebieten 
oft ein Lichtdom, bzw. ein erleuchtetes Areal, welches die Vögel anzieht. Durch diese Desorientierung 
verlieren Vögel Energiereserven und sterben oftmals in grossen Zahlen an Erschöpfung 
(Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2004 in Hotz & Bontadina, 2007). 

Bei Singvögeln kann eine Verhaltensänderung durch künstliches Licht beobachtet werden. So beginnen 

manche Singvögel in beleuchteten Gebieten früher zu singen als in Gebieten ohne künstliche Beleuch-

tung (Raap, Pinxten & Eens, 2015). 

2.1.6 Auswirkungen auf Säugetiere 

Die grossen Pupillen von nachtaktiven Säugetieren, wie zum Beispiel von Rehen oder Hirschen, lassen 
viel Licht durchtreten, welches auf ein hoch sensitives Stäbchensystem trifft. Durch helles Licht werden 
diese Tiere stark geblendet. Die Helladaption dauert zwar nur einige Sekunden, jedoch dauert die er-
neute Adaption an die Dunkelheit 10-40 Minuten (Beier in Rich & Longcore, 2006 in Hotz & Bontadina, 
2007). In dieser Zeit sind sie ihren Feinden gegenüber wehrlos ausgesetzt. 

Manche Säugetierarten meiden beleuchtete Areale. Zum Beispiel wurde beobachtet, dass beim 
Schloss Hallwil Zwerg- und Wasserfledermäuse bei der Jagd nur dunkle Bereiche des Schlossgrabens 
und des Baches nutzen (Beck, 2005 in Hotz & Bontadina, 2007). Ausserdem lässt sich beobachten, dass 
Fledermäuse bei künstlicher Beleuchtung der Umgebung ihres Quartiers später ausfliegen, oder dass 
sie das Quartier am Abend auf der dunkelsten Seite verlassen (Beck, 2005 in Hotz & Bontadina, 2007). 
Jedoch gibt es auch Fledermausarten, die beleuchtete Strassen für die Jagd aufsuchen, was vermutlich 
eine Reaktion auf das grosse Nahrungsangebot (Insekten) in beleuchteten Bereichen ist (Blake et al., 
1994). Das Jagdverhalten verschiedener Fledermausarten in Bereichen von künstlicher Beleuchtung 
unterscheidet sich stark voneinander. Schnellfliegende Fledermäuse suchen viel öfters Gebiete mit Be-
leuchtung auf und fliegen schnell über die beleuchtete Fläche (Ryddell & Baagøe, 1996 in Hotz & 
Bontadina, 2007). Langsam fliegende Fledermäuse wiederum besuchen den Lichtkegel nur ganz kurz, 
schnappen sich eine Beute und fliegen wieder weg (Ryddell & Baagøe, 1996 in Hotz & Bontadina, 
2007). 
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2.1.7 Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften und bedrohte Arten 

Es gibt Arten, welche sich Ressourcen auf einem Lichtgradienten teilen, wie dies zum Beispiel bei ver-
schiedenen Amphibienarten der Fall ist (Longcore & Rich, 2004). Das heisst sie nutzen dieselben Res-
sourcen, jedoch sind sie bei unterschiedlichen Lichtintensitäten auf der Nahrungssuche. Durch künst-
liches Licht kann die Interaktion zwischen diesen Arten gestört oder sogar unterbrochen werden (Hotz 
& Bontadina, 2007). Lichtempfindliche Arten verschwinden aus Gebieten mit ungenügender Dunkel-
heit. So vermindert sich zum Beispiel die Diversität von Salamandern in Gebieten mit künstlicher Be-
leuchtung (Hotz & Bontadina, 2007).  

Künstliches Licht wirkt sich, wie bereits an einigen Textstellen erwähnt, auch auf das Räuber-Beute-

Verhalten von Tieren aus. Das Nahrungsangebot ist zwar häufig in beleuchteten Gebieten grösser als 

in dunklen Gebieten oder ermöglicht das Jagen während einer längeren Zeitperiode, jedoch ist auch 

das Risiko selbst gefressen zu werden erhöht (Buchanan, 2002). 

Künstliches Licht kann besonders entlang beleuchteter Strassen eine Lebensraumfragmentierung von 

Tierarten zur Folge haben (Scheibe, 1999). 

Knop et al. (2017) zeigen anhand einer Studie, dass künstliches Licht in der Nacht nächtliche Bestäu-

bungsnetzwerke durcheinanderbringen kann. Nebst tagaktiven Insekten sind auch sehr viele nachtak-

tive Insekten für die Bestäubung von Pflanzen zuständig. Pflanzen in künstlich beleuchteten Gebieten 

wurden rund 60 Prozent weniger von nachtaktiven Insekten besucht als Pflanzen in dunklen Gebieten. 

Dies führte dazu, dass rund 15 Prozent weniger Früchte produziert wurden, obwohl diese Pflanzen 

auch von vielen tagaktiven Bestäubern besucht wurden. Somit kann künstliches Licht negative Effekte 

auf den Reproduktionserfolg von Pflanzen haben (Knop et al., 2017). 

Durch künstliche Beleuchtung werden lichttolerante Arten bevorzugt und lichtsensitive Arten ausge-

schlossen, was langfristig zu einer Artenverarmung oder zu einer Artenverschiebung führen kann 

(Scheibe, 2003). Einen grossen Effekt könnte dies auf Arten haben, welche nur wenig mobil sind und 

im Verlauf ihres Lebens nur eine geringe Strecke zurücklegen und an ein Habitat mit engen Bedingun-

gen gebunden sind (Scheibe, 2003). So ist zum Beispiel der Effekt auf Wasserinsekten durch Beleuch-

tung an naturnahen aquatischen Ökosystemen erheblich (Scheibe, 2003). 

Unter den durch nächtliche Beleuchtung negativ beeinträchtigten Arten befinden sich immer auch sel-
tene Arten. Bei Vögeln wird vermutet, dass dies auf manche Populationen relevante Auswirkungen 
haben könnte (Le Corre et al., 2002). 

2.2 Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen 

Obwohl Licht für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen sehr wichtig ist, hat es auch 

negative Folgen. Belästigende Wirkungen können zum Beispiel durch Blendung oder durch Raumauf-

hellung in der Nacht entstehen. Jüngste Forschungen zeigen, dass künstliches Licht einen Einfluss auf 

den Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen hat, der natürlicherweise vom Tag-Nacht-Rhythmus be-

stimmt wird. Licht wirkt je nach Wellenlänge unterschiedlich störend; je kurzwelliger desto grösser ist 

die negative Beeinträchtigung. Das heisst, die negative Wirkung von blauem Licht auf Gesundheit und 

Wohlbefinden des Menschen ist grösser als diejenige von gelbem Licht (BAFU, 2012a). 

Licht wird in der Netzhaut des menschlichen Auges von Rezeptoren aufgenommen (BAFU, 2012a). Bei 

diesen Rezeptoren handelt es sich um Photopigmente, welche sich in Zellen der Netzhaut befinden 

(Hotz & Bontadina, 2007). Das Licht wird über die Photopigmente in Form von elektrischen Impulsen 

ins Zwischenhirn weitergeleitet, wo sich die sogenannte physiologische (innere) Uhr befindet (Hotz & 

Bontadina, 2007). In der Nacht wird dort das Hormon Melatonin freigesetzt, welches zeitabhängige 

Rhythmen des Körpers steuert (Hotz & Bontadina, 2007). Melatonin hat unter anderem einen Einfluss 

auf die Schlaf-Wach-Rhythmen und steuert die Produktion anderer Hormone (Hotz & Bontadina, 
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2007). Durch das Auftreffen von künstlichem Licht (insbesondere von blauem Licht) auf die Photore-

zeptoren kann die Melatoninproduktion gestoppt werden (Hotz & Bontadina, 2007). Bei Menschen, 

welche regelmässig über längere Zeiträume in der Nacht künstlichem Licht ausgesetzt sind, kann dies 

zu Schlafproblemen, zu Störungen der Hormonproduktion, zu Krebserkrankungen und zu Herz-Kreis-

lauf-Problemen führen (Hotz & Bontadina, 2007). Laut BAFU (2012a) beschränken sich Forschungen 

bisher hauptsächlich auf die Auswirkung von Lichtquellen auf den Menschen im Innenraum; ob Licht-

quellen in der Umwelt auch einen Einfluss auf die physiologische (innere) Uhr haben, ist gemäss BAFU 

noch nicht bekannt.  

2.3 Effekt der Lichtverschmutzung auf die Sichtbarkeit des Sternenhimmels 

Wie viele Sterne in einer klaren Nacht sichtbar sind, hängt stark von der Helligkeit des Himmels ab. So 

lassen sich in einer Vollmondnacht nur sehr wenige Sterne beobachten. Den gleichen Effekt wie der 

Mond haben auch Städte, die viel Licht in die Atmosphäre strahlen.  

Je dunkler der Himmel ist, desto mehr Sterne sind sichtbar. Dies machen sich Astronomen zur Abschät-

zung der Himmelsqualität zu Nutzen. Sie orientieren sich beispielsweise an den schwächsten Sternen, 

die von Auge noch zu sehen sind. Dadurch lässt sich anhand einer Skala ein Wert für die sogenannte 

Limiting Visual Magnitude bestimmen. Je kleiner der Wert, desto dunkler ist der Himmel und dement-

sprechend sind Himmelsobjekte deutlicher sichtbar (Owens, 2012). Die Himmelsqualität lässt sich auch 

anhand der Bortle-Skala nach John Bortle abschätzen. Diese Skala hat 9 Klassen, wobei Gebiete mit 

aussergewöhnlicher Dunkelheit (z.B. in der Wüste) Klasse 1 und besonders helle Gebiete (z.B. in der 

Innenstadt) Klasse 9 zugeordnet werden. In Gebieten mit Klasse 1 können aussergewöhnlich licht-

schwache Himmelsobjekte beobachtet werden, wohingegen in Gebieten mit Klasse 9 viele Sternbilder 

grosse Lücken aufweisen und die Milchstrasse nicht erkennbar ist (Bortle, 2006). 

Eine andere Störquelle für Himmelsbeobachtungen ist, nebst der Aufhellung des Nachthimmels, direk-

tes Blenden von Strassenlaternen, beleuchteten Gebäuden oder anderen Lichtquellen. Gemäss Peter 

Schlatter (2017) vom Physikalischen Institut der Universität Bern spielen neben der Distanz der Leucht-

quelle zum Beobachter zusätzliche Faktoren, wie die Intensität, die Abstrahlcharakteristik, das 

Lichtspektrum und die Richtung zum Beobachter, eine Rolle.  

2.4 Messung der Nachtdunkelheit 

Für die Messung der Nachtdunkelheit gibt es verschiedene Methoden und Geräte. Zum einen gibt es 

visuelle Methoden, wovon zwei im vorherigen Kapitel zum Effekt der Lichtverschmutzung auf die Sicht-

barkeit des Sternenhimmels beschrieben wurde. Diese Methoden liefern Werte, die je nach Beobach-

ter stark variieren können. Folgend werden zwei weitere Methoden zur Messung der Nachtdunkelheit 

kurz beschrieben. 

Anhand von Nachtsatellitenbildern kann ermittelt werden, wie viel Licht von der Erde in die Atmo-

sphäre strahlt (Weiss & Kienast, 2012). Beispielsweise generiert der satellitenbasierte Sensor der Firma 

Raytheon, der Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), Daten, welche weltweit Lichtemissio-

nen auf der Erdoberfläche darstellen (siehe Abbildung 2) (Raytheon Company, 2017). Die in der vorlie-

genden Arbeit verwendeten Satellitendaten sind ein Produkt des Monitoringprogramms «Landschafts-

beobachtung Schweiz» (LABES), welches von der Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 

und Landschaft (WSL) erarbeitet wurde. Dafür wurden Nachtsatellitenbilder des Defense Meteorolo-

gical Satellite Program (DMSP) verwendet (Weiss & Kienast, 2012). Diese Daten werden in Kapitel 7.2 

genauer beschrieben. 
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Abbildung 2: VIIRS Daten vom Jahr 2017 zur Lichtverschmutzung  
(www.lightpollutionmap.info, Zugriff am 16.12.2017) 

Der Sky Quality Meter ist ein Gerät zur Messung der Himmelshelligkeit. Das Modell SQM-L (siehe Ab-

bildung 3) misst die Himmelshelligkeit über einem Kegel von 20° und gibt diese in Magnituden pro 

Quadratbogensekunden an (mag/arcsec2). Das Messgerät wird für die Messung senkrecht zum Himmel 

ausgerichtet, wobei der Zenit wolkenfrei sein muss. Je grösser der Wert ist, desto dunkler ist der Nacht-

himmel. Die Skala ist logarithmisch, was bedeutet, dass sich die Werte durch grosse Veränderungen 

der Himmelshelligkeit relativ wenig verändern (Unihedron, 2017). 

 

 

Abbildung 3: Sky Quality Meter - L 
(http://unihedron.com/projects/sqm-l/, Zugriff am 19.12.2017) 

 

2.5 Technische Aspekte der Beleuchtung 

Häufig ist die Ursache von Lichtverschmutzung eine ineffiziente Beleuchtung. Leuchten, die über die 

Horizontale hinausleuchten, strahlen in die Atmosphäre und führen zu einer Aufhellung des Nachthim-

mels (Hänel, 2015). In Abbildung 4 wird eine Strasse mit und eine ohne Lichtverschmutzung verglichen. 

Um die Lichtemissionen in die Atmosphäre zu reduzieren ist es wichtig, dass Leuchten voll abgeschirmt 

sind. Das heisst, sie sollten nicht direktes Licht in und über die Horizontale abstrahlen. Zum einen sollte 

hierfür der Leuchtkörper nicht aus dem Lampengehäuse herausragen und die Lampe sollte von einem 

flachen Glas umgeben sein (Hänel, 2015). 

 

http://unihedron.com/projects/sqm-l/
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Abbildung 4: Vergleich von ineffizienter und effizienter Beleuchtung  
(http://verein-sternenpark-rhoen.de/der-sternenpark-im-biosphaerenreservat-rhoen/lichtverschmutzung-schutz-der-nacht-
bes/,  Zugriff am  27.11.2017) 

In vielen Ländern wurden in den letzten Jahrzehnten besonders entlang von Hauptstrassen Natrium-

dampflampen verwendet. Seit der Entwicklung von energieeffizienten und kostengünstigen LEDs be-

findet sich die Beleuchtungstechnik im Umbruch. LEDs haben verschiedene Farbspektren, die von Kalt- 

oder Tageslichtweiss bis zu Warmweiss reichen. Die Farben unterschiedlicher LEDs lassen sich mit der 

Farbtemperatur beschreiben (Hänel, 2015). Warmweisses Licht hat eine Farbtemperatur von unter 

3'300 Kelvin, kaltweisses Licht von über 5'300 Kelvin (Hänel, 2015; Reichenbach et al., 2017). 

Durch den Einsatz von LED Lampen scheint zwar durch die hohe Energieeffizienz der Stromverbrauch 

zurückzugehen. Jedoch ist damit zu rechnen, dass gerade durch die hohe Energieeffizienz und die da-

mit verbundenen tiefen Stromkosten immer mehr LED Leuchtmittel eingesetzt werden. Demzufolge 

wird die Lichtmenge durch den wachsenden Einsatz von Leuchtmitteln immer mehr zunehmen (Hänel, 

2015).  

2.6 Rechtliche Grundlagen zur Thematik Lichtverschmutzung auf Bundesebene 

In der Schweiz ist die Lichtverschmutzung auf Bundesebene in mehreren gesetzlichen Grundlagen ver-

ankert. Emissionsbegrenzungen können aufgrund des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG), 

des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG), des Bundesgesetzes über die Jagd und 

den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG) und des Bundesgesetzes über die Raumplanung 

(RPG) nötig sein (Klaus et al., 2005). 

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) bezweckt gemäss Art. 1 USG den Schutz von Men-

schen, Tieren und Pflanzen gegen schädliche und lästige Einwirkungen. Art. 11 USG legt fest, dass 

Lichtemissionen bei der Quelle begrenzt werden sollen soweit dies technisch und betrieblich möglich 

und wirtschaftlich tragbar ist. Unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung können 
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diese Emissionsbegrenzungen verschärft werden. Dies gilt, falls feststeht oder erwartet wird, dass die 

Einwirkungen schädlich oder lästig werden (Bundesrat, 2017b). 

Das nächtliche Landschaftsbild wird aus der Sicht des Gesetzgebers durch übermässige Lichtemissio-

nen gestört, weshalb dessen Schutz im Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) fest-

gehalten wird (Klaus et al., 2005). Der Zweck des Gesetzes ist (Art. 1 NHG) unter anderem das heimat-

liche Landschafts- und Ortsbild zu schützen und auch deren Erhaltung und Pflege zu fördern. Unter 

besonderem Schutz stehen gemäss Art. 6 NHG Objekte von nationaler Bedeutung, welche in Bundes-

inventaren festgehalten werden (Bundesrat, 2017a).  

Das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG) hat unter 

anderem den Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume einheimischer und ziehender wildlebender 

Säugetiere und Vögel und den Schutz bedrohter Tierarten zum Zweck (Art. 1 Abs. 1 JSG). Art. 7 Abs. 4 

JSG besagt, dass die Kantone für einen ausreichenden Schutz vor Störung der wildlebenden Säugetiere 

und Vögel zu sorgen haben (Bundesrat, 2017c). 

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) fordert in Art. 1 RPG den Schutz natürlicher Lebens-

grundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und der Landschaft (Bundesrat, 2016). 

Nebst diesen Bundesgesetzen gibt es weitere Vorschriften und Richtlinien. Die Norm SIA 491, welche 

vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (sia) herausgegeben wurde, dient als Grund-

lage für einen haushälterischen Umgang mit der Lichtnutzung in Aussenräumen. Zur Anwendung 

kommt sie bei Neuerstellung, Erneuerung und Ersatz von Anlagen. Die Norm orientiert sich am Vorsor-

geprinzip und hat zum Ziel unnötige Lichtemissionen an der Quelle zu vermeiden. Abweichungen von 

dieser Norm sind nur erlaubt, falls aus Sicherheitsgründen keine anderen Lösungen möglich sind (sia, 

2013). 

Die Vollzugshilfe Lichtemissionen (Entwurf zur Konsultation) des BAFU hat ebenfalls zum Ziel unnötige 

Lichtemissionen zu vermeiden. Sie soll Akteure, die in die Planung, Bewilligung oder den Betrieb von 

Leuchten involviert sind, befähigen, entsprechende Massnahmen zur Vermeidung unnötiger Lichte-

missionen zu treffen. In erster Linie richtet sich die Vollzugshilfe an Behörden, die für den Vollzug des 

Umweltrechts zuständig sind. Dies betrifft auch Behörden der Gemeinden, Kantone und des Bundes, 

die für die Beurteilung von Beleuchtungen im Aussenraum zuständig sind (Reichenbach et al., 2017).  

Diese Gesetze, Richtlinien und Empfehlungen sollen unter anderem bewirken, dass nach Möglichkeit 

Beeinträchtigungen durch künstliches Licht vermieden werden. 
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3 Naturpark Gantrisch 

Der Naturpark Gantrisch wird durch eine diverse Landschaft geprägt – von Bergen, Wäldern, Canyons, 

Landwirtschaftsland und einem aussergewöhnlich klaren Sternenhimmel (Netzwerk Schweizer Pärke, 

2017b). Der Naturpark ist gemäss der Kategorisierung Schweizer Naturpärke ein Regionaler Naturpark 

von nationaler Bedeutung. Diese haben die Aufgabe, die Kultur- und Naturlandschaft aufzuwerten und 

zu erhalten, die nachhaltige Wirtschaft in der Region zu fördern und die Bevölkerung zu sensibilisieren 

(Netzwerk Schweizer Pärke, 2017a). 

3.1 Lage 

 

Abbildung 5: Lage des Naturparks Gantrisch (eigene Darstellung, für Informationen zu den Geodaten siehe Anhang A1.1) 

Der Naturpark Gantrisch befindet sich zwischen den Städten Bern, Fribourg und Thun (siehe Abbildung 

5). Er hat eine Ausdehnung von 404 km2 (Netzwerk Schweizer Pärke, 2017b) und erstreckt sich vom 

Schweizer Mittelland bis in die Alpen. Wie auf der Karte in Abbildung 7 zu sehen ist, ist das Relief im 

nördlichen Bereich relativ flach bis hügelig und wird in Richtung Süden immer steiler. Die südöstliche 

Grenze des Naturparks wird durch eine hohe Gebirgskette der Alpen mit den Bergen Gantrisch, Märe 

und Schafberg gebildet.  

Der Naturpark umfasst 25 Gemeinden, wovon 24 zum Kanton Bern gehören und eine zum Kanton Fri-

bourg (siehe Abbildung 6). Mit seinen 36'800 Einwohnern (Netzwerk Schweizer Pärke, 2017b) hat der 

Naturpark eine Besiedlungsdichte von rund 90 Einwohnern pro Quadratkilometer. Auf der Karte in 

Abbildung 7 ist ersichtlich, dass der südliche Bereich weniger dicht besiedelt ist als der nördliche Be-

reich des Parks.  
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Abbildung 6: Darstellung der Kantone und Gemeinden des Naturparks Gantrisch (eigene Darstellung, für Informationen zu 
den Geodaten siehe Anhang A1.1) 
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Abbildung 7: Übersichtskarte des Naturparks Gantrisch (eigene Darstellung, für Informationen zu den Geodaten siehe An-
hang A1.1) 

 

3.2 Situation der Lichtverschmutzung 

Die folgenden drei Abbildungen (Abbildung 8 bis Abbildung 10) zeigen Auswertungen von Nachtsatel-

litendaten des Monitoringprogramms Landschaftsbeobachtung Schweiz (LABES) (siehe Kapitel 7.2 für 

weitere Informationen). Die rote Linie stellt die Grenze des Naturparks dar. Bei den roten Flächen han-

delt es sich um sehr helle, bei den dunkelblauen um sehr dunkle Gebiete. Die rote Fläche nördlich des 

Naturparks liegt über der Stadt Bern und die rote Fläche östlich des Naturparks liegt über der Stadt 

Thun. Auf allen drei Karten erkennt man einen graduellen Helligkeitsverlauf von den dicht besiedelten 

Gebieten nördlich, östlich und westlich des Naturparks zum weniger dicht besiedelten südöstlichen 

Bereich des Parks. Die Abbildungen veranschaulichen, dass dunkle Gebiete im Naturpark Gantrisch in 

den Jahren 2004 bis 2012 immer kleiner wurden.  
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Abbildung 8: Lichtemissionen in den 
Jahren 2004-2006 

 

Abbildung 9: Lichtemissionen in den 
Jahren 2007-2009 

 

Abbildung 10: Lichtemissionen in den 
Jahren 2010-2012 

 

3.3 Bedeutung einer Zonierung 

Da bei Regionalen Naturpärken anders als bei Nationalpärken gesetzlich keine Parkzonierung in Form 

von Kernzonen und Umgebungszonen vorgesehen ist (Netzwerk Schweizer Pärke, 2017a), existiert 

beim Naturpark Gantrisch bisher keine Zonierung. Gemäss Knaus (2017), dem wissenschaftlichen Ko-

ordinator des UNESCO Biosphärenreservats Entlebuch, kann eine Zonierung bei der Bevölkerung 

grundsätzlich auf viel Widerstand stossen. Falls eine Zonierung eingeführt werden soll, kann dies ge-

mäss Knaus (2017) auf folgende Arten geschehen: 

1) Die Zonierung berücksichtigt bereits bestehende Einschränkungen, wie zum Beispiel bereits 

bestehende Schutzgebiete, aber führt keine neuen Einschränkungen ein.  

2) Der Vorschlag für die Zonierung hat keine Behörden- oder Grundeigentümerverbindlichkeit, 

sondern wird nur park-intern erstellt. Eine solche Zonierung soll dem Park helfen, bei anste-

henden Veränderungen zu entscheiden, ob das Gespräch mit Behörden oder Grundeigentü-

mern gesucht werden soll, um ein Projekt allenfalls zu stoppen oder zu ändern. Hierbei liegt 

keine Verbindlichkeit vor, der Park kann lediglich mit Überzeugung durch Empfehlung und Be-

ratung arbeiten. Falls der Vorschlag für die Zonierung publik wird, besteht jedoch die Gefahr, 

dass diese falsch verstanden wird und Befürchtungen aufkommen, dass etwas verboten wird. 

3) Die Zonierung wird in Zusammenarbeit mit Gemeindebehörden, kantonalen Behörden und 

weiteren Akteuren erarbeitet und vorläufig festgelegt. Voraussetzung dafür ist, dass die Ge-

meinden in der Folge auch ihre Nutzungsplanungen anpassen. 

Bei einer Zonierung für Nachtdunkelheit im Naturpark Gantrisch werden die Zonierung und die damit 

verbundenen Richtlinien erst mit der Implementierung in der Gemeindeordnung, resp. durch Gemein-

debeschluss verbindlich. Es wird angestrebt, die Regelungen mit den Gemeinden zu erarbeiten. Nach 

der Erarbeitung gibt es eine Vernehmlassung. 
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4 Zertifikate der International Dark Sky Association 

Nebst der IDA gibt es noch weitere Organisationen, wie zum Beispiel die UNESCO oder die Royal Ast-

ronomical Society of Canada (RASC), welche Gebiete für ihren dunklen Nachthimmel oder für deren 

Engagement zum Schutz des Nachthimmels zertifizieren (FRG, 2016). Um einen internationalen Ver-

gleich der Zertifikate der unterschiedlichen Organisationen zu ermöglichen, entwickelte die Dark Sky 

Advisory Group (DSAG) der International Union for Conservation of Nature (IUCN) ein System mit sechs 

Kategorien (Welch, 2013). In dieser Arbeit wird jedoch nur auf die Zertifikate der IDA eingegangen. Sie 

stützt sich somit auch nur auf das Klassifizierungssystem der IDA. 

4.1 Überblick über die Zertifikate der IDA 

In Tabelle 1 werden die Kategorien der IDA kurz erläutert, um eine Abgrenzung des Zertifikats Dark Sky 

Park zu den anderen Zertifikaten zu ermöglichen. 

 

Tabelle 1: Definitionen der Zertifikate der IDA basierend auf IDA (2017a) 

International Dark Sky Communities: Gemeinden, in welchen durch Anpassungen an ihrer Be-
leuchtung der Nachthimmel geschützt und deren Bevölke-
rung auf die Problematiken der Lichtverschmutzung sensi-
bilisiert wird. 
 

International Dark Sky Parks: Schutzgebiete (öffentliche und private Gebiete), die durch 
Anpassungen an ihrer Beleuchtung den Nachthimmel 
schützen und für Besucher Nachtaktivitäten oder allge-
mein Anlässe im Zusammenhang mit der Bedeutung des 
dunklen Nachthimmels anbieten. 
 

International Dark Sky Reserves: Gebiete, die in Kernzone und Pufferzonen eingeteilt wer-
den. Die Kernzone ist relativ zu umliegenden Gebieten be-
sonders dunkel und wird durch Beleuchtungsregulierun-
gen in der Pufferzone geschützt.  
 

International Dark Sky Sanctuaries: Besonders abgelegene und dunkle Gebiete, die besonders 
schutzbedürftig sind. 
 

Dark Sky Developments of Distinction: Gemeinden oder Teile von Gemeinden, welche in ihrer 
Planung aktiv den Schutz des natürlichen Nachthimmels 
fördern, sich aber nicht als Dark Sky Community zertifizie-
ren lassen können.  
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4.2 Vergleich der Zertifikate Dark Sky Park und Dark Sky Reserve 

Für den Naturpark kommen aufgrund seiner Lage, der nächtlichen Dunkelheit und den strukturellen 

Begebenheiten folgende Kategorien in Frage: Dark Sky Park und Dark Sky Reserve. Der Naturpark Gant-

risch strebt nach Absprachen mit dem Projektmanager der IDA aufgrund seiner Flächengrösse das Zer-

tifikat Dark Sky Park an. Das Zertifikat Dark Sky Reserve wäre aufgrund struktureller Begebenheiten 

geeignet (Hänel, 2017), allerdings ist die Flächengrösse des Naturparks nach Vorgaben der IDA für Dark 

Sky Reserves zu klein (IDA, 2015b). 

In Tabelle 2 werden die Zertifikate Dark Sky Park und Dark Sky Reserve verglichen. Dieser Vergleich 

wird hier gemacht, da sich der Naturpark nicht aufgrund aller Kriterien der IDA in die eine oder die 

andere Kategorie einordnen lässt. Bei der Umsetzung des Projekts ist es allenfalls notwendig oder sinn-

voll, einige Richtlinien der IDA für Dark Sky Reserves auf den Naturpark anzuwenden, um ein zielfüh-

rendes Beleuchtungskonzept für die Gemeinden erarbeiten zu können.  

Die Informationen in Tabelle 2 stammen, falls nicht anders vermerkt, von den Quellen IDA (2015b) und 

IDA (2015a). 

 

Tabelle 2: Vergleich der Richtlinien der IDA von Dark Sky Parks und Dark Sky Reserves  

 Dark Sky Park Dark Sky Reserve 
 

Definition Sowohl Dark Sky Parks als auch Dark Sky Reserves sollen einen aussergewöhnlich dunklen 
Nachthimmel bieten. Der Park umfasst öffentliche Flächen, darf aber auch Privateigen-
tumsflächen miteinschliessen. In besonders dunklen Gebieten von Parks und Reserves soll 
es geeignete Standorte für die Beobachtung des Sternenhimmels haben. Diese sollen wäh-
rend der ganzen Nacht öffentlich zugänglich und gut erreichbar sein. Es handelt sich bei 
Dark Sky Parks und Dark Sky Reserves um Gebiete, die einen hohen Stellenwert für die 
Wissenschaft und die Bildung haben, die Natur schützen, kulturelle Erben enthalten und 
einen hohen Stellenwert für Freizeitbeschäftigungen der Bevölkerung haben.  
 

Ziele Ziel von Dark Sky Parks und Dark Sky Reserves ist es, dunkle Gebiete zu identifizieren, diese 
zu schützen und allenfalls wiederherzustellen. Bei Dark Sky Reserves sind zusätzlich zu den 
unberührteren Gebieten der Kernzone auch die umliegenden Siedlungen involviert, wel-
che sich durch ein geeignetes Beleuchtungsmanagement dem Schutz der Kernzone anneh-
men. 
Die Ziele von Dark Sky Parks und Dark Sky Reserves sind multifunktional. Zum einen sollen 
sie Öko- und Astrotourismus fördern, aber auch den Schutz nächtlicher Habitate und die 
menschliche Gesundheit. Für den Öko- und Astrotourismus werden Gebiete geschützt, 
welche für Nachthimmelsbeobachtungen geeignet sind. 
Mit der Anerkennung jedes Parks soll die internationale Anerkennung solcher Projekte ge-
fördert werden. Ebenfalls soll sie zur Ermutigung anderer Pärke zur Zertifizierung ihres 
Nachthimmels führen. 
 

Nutzen Mit dem Engagement eines Parks für den Schutz des Nachthimmels kann das Bewusstsein 
für die Thematik in der Bevölkerung (besonders in den beteiligten Gemeinden) gefördert 
werden. 
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Eignung Ein wichtiges Kriterium ist, dass Dark Sky Parks und die Kernzone von Dark Sky Reserves 
zumindest grösstenteils öffentlich zugänglich sind. Auf der ganzen Fläche von Dark Sky 
Parks muss ein Dunkelheitswert von mindestens 20 mag/arcsec2 erreicht werden können. 
Bei den Dark Sky Reserves gilt der Mindestwert von 20 mag/arcsec2 nur für die Kernzone. 
 

Für Dark Sky Parks gibt es keine Mini-
malanforderungen für die Flächengrösse 
 

Dark Sky Reserves müssen eine Fläche von 
mindestens 700 km2 aufweisen. 
 

Zonierung In Dark Sky Parks ist keine Zonierung vor-
geschrieben, da diese Gebiete grundsätz-
lich nicht oder nur wenig besiedelt sind 
(Hänel, 2017). 

Die Zonierung erfolgt in Dark Sky Reserves pri-
mär aufgrund der Besiedlungsstruktur. Es ist 
eine Zonierung in Kernzonen und Pufferzonen 
vorgesehen, wobei eine feinere Unterteilung 
der Pufferzonen möglich ist. Häufig wird eine 
Unterteilung in Kernzone, Pufferzone und Aus-
senzone gemacht (Hänel, 2017). 
 

 

4.3 Bedeutung des Zertifikats Dark Sky Park für den Naturpark Gantrisch 

Wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt, strebt der Naturpark das Zertifikat Dark Sky Park an. Mit seiner 

Besiedlungsstruktur ist der Naturpark jedoch eher ein Sonderfall (Hänel, 2017). Flächenmässig macht 

ein Dark Sky Park Sinn, von der Besiedlungsstruktur her jedoch eher ein Dark Sky Reserve (Hänel, 2017). 

Der Naturpark Gantrisch muss trotz der dichten Besiedlung flächendeckend eine Dunkelheit von gleich 

oder dunkler als 20 mag/arcsec2 aufweisen, wohingegen ein Dark Sky Reserve diesen Wert nur in der 

Kernzone erreichen muss. Dieses Kriterium stellt für den Naturpark Gantrisch bei einer Zertifizierung 

als Dark Sky Park eine Herausforderung dar, da hohe Anforderungen an die beteiligten Gemeinden und 

besonders an die dicht besiedelten Gemeinden gestellt werden müssen. Diese Herausforderung erfor-

dert ein sorgfältig erarbeitetes Beleuchtungskonzept für die Gemeinden. Aufgrund der Besiedlungs-

struktur ist es sinnvoll, das Gebiet wie in einem Dark Sky Reserve in Kernzonen und Pufferzonen zu 

unterteilen. Die Zonierung ist eine wichtige Grundlage für ein zielführendes Beleuchtungskonzept. 

Sobald die Minimalanforderungen an einen Dark Sky Park erreicht sind, wird der Park von der IDA einer 

der folgenden drei Ausweisungen zugeteilt: Gold, Silber oder Bronze. Diese Auszeichnungen werden 

in Tabelle 3 erläutert. Die Tabelle basiert auf der Quelle IDA (2015a). 

Auf der Karte in Abbildung 11 werden die Werte für die Dunkelheit des Nachthimmels, welche in den 

Jahren 2016 und 2017 gemessen wurden, dargestellt. Es handelt sich dabei um Daten, die mit einem 

Sky Quality Meter und mit Hilfe eines Roadrunner Systems erhoben wurden (für Erklärung zum 

Roadrunner-System siehe Kapitel 7.2). Auf der Karte wird dargestellt, wo Werte gemessen wurden, die 

den Anforderungen der Kategorien Bronze, Silber und Gold entsprechen. Es wurden einige Werte im 

Bronze- und Silberbereich gemessen. Jedoch gibt es zwischen diesen Bereichen auch einige Lücken, in 

denen der Himmel auch für das Prädikat Bronze zu hell ist. Bei dem kleinen Bereich, wo Gold gemessen 

wurde, muss mit einem Messfehler gerechnet werden. Die Satellitendaten weisen im Gegensatz zu 

den SQM Werten dort kein besonders dunkles Gebiet auf.  
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Tabelle 3: Gold, Silber und Bronze Auszeichnungen basierend auf IDA (2015a)    

 Gold Silber Bronze 
 

Philosophie Nächtliche Umgebung mit 
einer vernachlässigbaren 
Beeinträchtigung durch 
künstliches Licht und mit 
einer vernachlässigbaren 
Lichtverschmutzung. Aus-
sergewöhnlich klare Sicht 
auf den Sternenhimmel.  
 

Nächtliche Umgebung mit 
einer minimalen Beeinträch-
tigung durch künstliches 
Licht und mit einer minima-
len Lichtverschmutzung. 
Gute Sicht auf den Sternen-
himmel. 

Silberanforderungen nicht 
erreicht. Bietet Menschen, 
Pflanzen und Tieren aber 
trotzdem Erholung von 
durch Licht beeinträchtigten 
Gebieten. Bietet Grundlage 
für Sensibilisierung der Be-
völkerung zur Thematik 

Künstliches 
Licht und Licht-
glocken 

Beobachter werden nicht 
durch künstliche Lichtquel-
len gestört. Lichtglocken 
sind nur schwach und nur 
am Horizont zu sehen. 

Nachtlandschaft wird nicht 
durch Punkt-Lichtquellen 
und blendende Lichtquellen 
dominiert. Lichtglocken am 
Horizont aber ausgedehnt 
bis an den Zenit. 

Nachtlandschaft wird mehr 
durch künstliches Licht do-
miniert als Gebiete mit Sil-
berauszeichnung aber As-
pekte eines natürlichen 
Nachthimmels sind trotz-
dem erkennbar. 
 

Beobachtbare 
Himmelsphäno-
mene 

Das ganze Sortiment an 
sichtbaren Himmelsphä-
nomenen kann beobach-
tet werden. Lichtschwache 
Meteore, Milchstrasse, 
Zodiakallicht, etc. 

Helle Himmelsphänomene 
können regelmässig gesich-
tet werden. Schwächere 
Himmelsphänomene 
manchmal beobachtbar. 
Milchstrasse kann sowohl 
im Sommer als auch im Win-
ter gesichtet werden. 
 

Viele Himmelsphänomene 
sind nicht beobachtbar. Die 
Milchstrasse ist für den 
Durchschnittsbeobachter 
schwach sichtbar, wenn für 
ihn darauf gezeigt wird. 

Nächtliche Um-
welt 

Gebiet ist frei von künstli-
chem Licht, das zur Desori-
entierung von Wildtieren 
führen kann. Level des 
künstlichen Lichts unter-
schreitet Grenzwert, bei 
dem Tiere und Pflanzen 
beeinträchtigt werden. 
Keine Veränderung nächt-
licher ökologischer Pro-
zesse durch künstliches 
Licht. Kein Licht auf Tür-
men und Gebäuden inner-
halb vom Park. 
 

Gebiete mit unbedeuten-
dem bis moderater Erhel-
lung des Bodens durch Licht-
glocken. Licht, das zur Des-
orientierung von Wildtieren 
führen kann, ist nur in der 
Distanz zu sehen. Die Stö-
rung von ökologischen Pro-
zessen und von Tieren- und 
Pflanzen ist klein. 

Gebiete mit einer grösseren 
Beeinträchtigung auf nächt-
liche Ökosysteme als Ge-
biete mit Silberauszeich-
nung aber trotzdem noch 
funktionsfähig. 

Visuelle Grenz-
grösse 

>= 6.8 unter klarem Him-
mel und guten Wetterbe-
dingungen 
 

6.0-6.7 unter klarem Him-
mel und guten Wetterbedin-
gungen 

5.0-5.9 unter klarem Him-
mel und guten Wetterbe-
dingungen 

Bortle Sky Class 1-3 
 

3-5 5-6 

Unihedron Sky 
Quality Meter 
[mag/arcsec2] 
 
 

≥21.75 21.74-21.00 20.99-20.00 
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Abbildung 11: Messwerte für Gold, Silber und Bronze im Naturpark Gantrisch  
(Eigene Darstellung: für Informationen zu den Geodaten siehe Anhang A1.1) 
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5 Vorgehen für die leitfadengestützten Experteninterviews 

Da die IDA nur wenige konkrete Anforderungen an die Zonierung eines Sternenparks stellt, wurden 

Interviews mit Personen geführt, welche bei der Zonierung von Sternenpärken beteiligt waren. Die 

Interviews dienten dazu herauszufinden, wie andere Sternenpärke bei der Zonierung vorgegangen 

sind. Es wurden leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt, welche sich gemäss Nohl (2017) 

für die Befragung von ExpertInnen über ihr eigenes Handlungsfeld eignen. Der Leitfaden lässt einen 

übersichtlichen Vergleich verschiedener Interviewtexte zu (Nohl, 2017). 

5.1 Auswahl der Experten 

Als ExpertInnen gelten Personen, welche selbst eine Zonierung für einen Sternenpark durchgeführt 

haben oder aktiv an diesem Prozess beteiligt waren. Da es in der Schweiz bisher noch keine Sternen-

pärke gibt und daher in der Schweiz auch noch keine Erfahrung in Bezug auf eine Zonierung für Nacht-

dunkelheit existiert, wurde im Ausland nach ExpertInnen gesucht. In Deutschland gibt es bereits meh-

rere Sternenpärke und es sind momentan auch weitere Pärke in der Zertifizierungsphase. ExpertInnen 

verschiedener Sternenpärke aus Deutschland wurden für Interviews angefragt. Bei den angefragten 

Sternenpärken handelt es sich um die Kategorien Dark Sky Park und Dark Sky Reserve. Es wurde eben-

falls ein Interview mit einem Experten eines Biosphärenreservates aus Deutschland geführt, welches 

momentan noch in der Planungsphase zum Dark Sky Park ist. Tabelle 4 gibt einen Überblick über die 

interviewten Personen. 

 

Tabelle 4: Übersicht über die befragten ExpertInnen (geordnet nach Datum des Interviews) 

Name Funktion Datum Interview Länge Interview 

Andreas Hänel Präsident der Fachgruppe Dark Sky - 
Vereinigung der Sternenfreunde 
Deutschlands 
(nahm eine beratende Funktion bei der 
Erstellung mehrerer Sternenpärke ein) 

26.10.2017 1h 

Sabine Frank Mitarbeiterin des Sternenparks Rhön 
(Dark Sky Reserve) im Biosphärenreser-
vat Rhön 

07.11.2017 28min 

Claudia Hesse Mitarbeiterin des Sternenparks Westha-
velland (Dark Sky Reserve) im Naturpark 
Westhavelland 

08.11.2017 34min 

Marcel Schäfer Mitglied der Projektgruppe Sternenpark 
Pfälzerwald der Universität Kaiserslau-
tern unter der Leitung von Prof. Dr. agr. 
Kai Tobias 
Betraut mit der Machbarkeitsstudie für 
einen Sternenpark (Dark Sky Park) im 
grenzüberschreitenden Biosphärenre-
servat Naturpark Pfälzerwald 

11.11.2017 1h 30min 
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5.2 Erstellung des Leitfadens 

Mit dem Leitfaden wurden folgende Themen abgedeckt:  

- Kriterien für die Zonierung eines Sternenparks 

- Gewichtung dieser Kriterien 

- Grenzwerte für die Nachtdunkelheit 

- Verwendete Werkzeuge/Programme für die graphische Aufbereitung der Zonierung  

Diese Themen wurden als Leitfragen formuliert. Zu jeder Leitfrage wurden mehrere Checkpunkte er-

arbeitet, anhand welcher im Verlauf des Interviews überprüft werden konnte, ob alle relevanten In-

formationen gegeben wurden. Der Leitfaden mit den Checkpunkten ist im Anhang A2.2 ersichtlich.   

Da die Interviews nicht alle zum selben Zeitpunkt im Arbeitsprozess stattfanden und auch nicht bei 

allen Interviews gleichviel Zeit zur Verfügung stand, wurden nicht alle Fragen in jedem Interview gleich 

tief behandelt. Auch da Andreas Hänel im ersten Interview einen guten Überblick über das Vorgehen 

in Westhavelland und der Rhön geben konnte, war es in den Interviews mit Claudia Hesse und Sabine 

Frank nicht notwendig, auf alle Punkte einzugehen. Die Zeit wurde in diesen Interviews dafür genutzt 

vertieft einzelne Fragen zu behandeln. 

5.3 Durchführung der Interviews 

Die Interviewpartner wurden im Oktober per Mail kontaktiert. Bei dieser ersten Kontaktaufnahme 

wurde den Experten kurz das Ziel der Forschungsarbeit erläutert und sie wurden um Erlaubnis gefragt, 

ihnen ein kurzes Dokument mit einer Beschreibung der Bachelorarbeit zu senden (siehe Anhang A2.1). 

Dazu wurde gefragt, ob man sie zwei bis drei Tage später nochmals kontaktieren dürfe um zu fragen, 

ob sie sich die Zeit für ein Interview nehmen könnten. Die Hilfsbereitschaft aller kontaktierten Perso-

nen war sehr gross und es boten alle an, ihre Erfahrungen in einem Interview weiterzugeben. Drei der 

vier Interviews wurden per Skype durchgeführt. Das Interview mit Marcel Schäfer fand persönlich in 

Zollikerberg statt. 

5.4 Auswertung der Interviews 

Für die Auswertung der Interviews wurde keine Transkription und Codierung gemacht. Die Aussagen 

wurden pro Gebiet (nicht pro Person) ausgewertet und wurden einander gegenübergestellt. Fokus-

siert wurde bei der Auswertung auf die Kriterien für eine Zonierung, auf die Gewichtung dieser Krite-

rien und auf die räumliche Festlegung der Zonen. 

 

  



6 Erste Resultate mit Bezug zum Vorgehen bei der Zonierung 

  32 

6 Erste Resultate mit Bezug zum Vorgehen bei der Zonierung 

Da bei Dark Sky Parks grundsätzlich keine Zonierung vorgesehen ist und dementsprechend in den 

Richtlinien der IDA für einen Dark Sky Park keine Zonenanforderungen definiert sind, werden in dieser 

Arbeit die Richtlinien der IDA für ein Dark Sky Reserve als Grundlage für die Zonierung verwendet. In 

Kapitel 6.1 werden die Vorgaben der IDA für die Zonierung von Dark Sky Reserves beschrieben und 

diskutiert. In Kapitel 6.2 werden die Ergebnisse der Experteninterviews zusammengefasst. 

6.1 Hinweise zur Zonierung auf Basis der IDA-Richtlinien 

Die Kernzone soll von einer Pufferzone umgeben sein, um den Schutz der Dunkelheit in der Kernzone 

zu gewährleisten. Für die Kernzone ist keine Mindestfläche vorgeschrieben, jedoch muss mit ihrer Flä-

chengrösse der Zweck eines Dark Sky Reserves erfüllt werden können. Die Grenze der Kernzone darf 

irgendeine Form haben, folgt aber zweckmässigerweise logischen Grenzen (Gemeindegrenzen, topo-

graphischen Grenzen, Strassen, etc.). Falls die Kernzone ein öffentliches Schutzgebiet enthält, sollte 

dieses ganz in die Kernzone aufgenommen werden. Die Grenzen der Kernzone sollten nicht extra so 

gewählt werden, dass sie Gebiete, welche die Zertifizierung erschweren, ausschliessen. Die Kernzone 

soll grundsätzlich in einem Gebiet ohne Besiedlung oder sehr geringer Besiedlung zu liegen kommen. 

Ziel von Dark Sky Parks ist es, dunkle Gebiete zu identifizieren und diese zu schützen, weshalb es sinn-

voll ist die Kernzone über ein Gebiet zu legen, das relativ zu anderen Gebieten im Park bereits beson-

ders dunkel ist. 

Dark Sky Parks haben viele Ziele, weshalb eine Abwägung zwischen vielen verschiedenen Kriterien not-

wendig ist. Zum einen sollen Dark Sky Parks Öko- und Astrotourismus fördern. Aus diesem Grund soll-

ten Gebiete des Parks, welche gute oder besonders gute Bedingungen für astronomische Beobachtun-

gen bieten (Kernzone), für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Es sollte eine für astronomische Beobach-

tungen geeignete Infrastruktur vorhanden sein, wie z.B. Beobachtungsplätze, die mit Autos oder ÖV 

erreichbar sind oder Sternwarten. Ausserdem ist es von Vorteil, in der Nähe solcher Beobachtungs-

punkte Übernachtungsmöglichkeiten, wie z.B. Hotels zu haben. Ein weiteres Ziel von Dark Sky Parks ist 

es, nächtliche Habitate zu schützen. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben wurde, kann künstliches Licht einen 

negativen Einfluss auf Flora und Fauna und auf ökologische Prozesse haben. Anhand vieler Forschungs-

berichte kann zwar aufgezeigt werden, dass Licht eine Auswirkung auf verschiedenste Organismen-

gruppen hat, jedoch wird auch aufgezeigt, dass nicht alle Arten gleich sensitiv auf künstliches Licht 

reagieren. Mit der Aufnahme bestehender Schutzgebiete in die Kernzone, wie es die IDA vorschlägt, 

werden zwar indirekt Flora und Fauna, darunter auch viele seltene Arten, vor künstlichem Licht ge-

schützt. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um einen gezielten Schutz besonders lichtsensitiver Arten. 

Für den gezielten Schutz nächtlicher Habitate braucht es eine solide Datengrundlage zur Auswirkung 

künstlichen Lichts auf die im Naturpark vorkommenden Arten. Effekte und Auswirkungen künstlichen 

Lichts auf Arten des Naturparks Gantrisch werden momentan von Wissenschaftlern der Universität 

Bern erforscht. Voraussichtlich sollten im März 2018 erste Resultate vorliegen, die dann in einer Zoni-

erung berücksichtigt werden können. 
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6.2 Hinweise zur Zonierung auf Basis der Experten-Interviews 

Die Experteninterviews geben einen Überblick über mögliche Vorgehensweisen bei der Zonierung ei-

nes Sternenparks. Die Vorgehensweisen der Sternenpärke weisen einige Differenzen auf. Dies lag 

hauptsächlich an den verschiedenen Begebenheiten (Lage der Schutzgebiete, Besiedlungsstruktur 

etc.). Folgend werden die wichtigsten Informationen aus den Interviews extrahiert. 

Kriterien für die Zonierung: 

Sternenpark Westhavelland (bestehendes Dark Sky Reserve) 

Im Sternenpark Westhavelland wurden die Zonen E0 (Kernzone), E1 (Pufferzone) und E2 (Aussenzone) 

erstellt.  

Das wichtigste Kriterium für die Kernzone war die Dunkelheit. Es wurde gemessen, wo es dunkel ist, 

mit dem Ziel, eine zusammenhängende Fläche mit geringer Himmelshelligkeit und ohne öffentlicher 

Beleuchtung zu finden. Es wurde darauf geachtet, dass die Siedlungen so weit weg sind, dass deren 

Beleuchtung nicht in die Kernzone strahlt. Für die Dunkelheit wurden keine Grenzwerte definiert, da 

die Messungen durch die Wetterabhängigkeit und atmosphärischen Bedingungen stark variieren. 

Schutzgebiete sind in Westhavelland über die ganze Fläche verstreut. Durch diese weit verstreuten 

und oftmals nicht zusammenhängenden Flächen war eine Orientierung der Kernzone an Schutzgebie-

ten nicht möglich. 

Die Fachpersonen haben die Gemeinden besucht und die Beleuchtungsrichtlinien vorgestellt. In den 

Gemeinden wurde beschlossen, ob sie den Sternenpark unterstützen. Auf dieser Grundlage wurde die 

Zone E1 entwickelt. Man orientierte sich bei der Grenze von Zone E1 zu E2 grundsätzlich an administ-

rativen Grenzen. Zusätzlich wurde darauf geachtet, welche Flächen Privateigentum sind und welche 

nicht. Grundsätzlich lassen sich Massnahmen auf staatlichem Eigentum einfacher umsetzen. Die Ge-

meinden müssen dem Sternenparkprojekt zustimmen, damit sich die Beleuchtung regeln lässt. Für pri-

vate Beleuchtungen können sie nur Empfehlungen geben (z.B. über Bauämter). 

Sternenpark Rhön (bestehendes Dark Sky Reserve) 

Im Sternenpark Rhön wurden wie im Sternenpark Westhavelland die Zonen E0, E1 und E2 festgelegt.  

Die Kernzone ist ein Gebiet mit nahezu natürlicher Dunkelheit und die Pufferzone schliesst mit einem 

Gürtel von 5-10 Kilometer Breite direkt an die Kernzone an. Zur Identifizierung dunkler Gebiete wurden 

Messungen der Himmelshelligkeit gemacht (SQM Messungen). Variationen durch unterschiedliche 

Messzeitpunkte und unterschiedliche Jahreszeiten wurden identifiziert und korrigiert. Für die Definie-

rung der Kernzone hat man anhand von SQM Messungen und Satellitendaten besonders dunkle Ge-

biete identifiziert und Gebiete ausgeschieden, die besonders schön und unberührt sind. Dementspre-

chend wurden für die Kernzone Gebiete ausgewählt, welche eine sehr geringe Besiedlung aufweisen. 

Die verschiedenen Kriterien stimmten recht gut überein. So lagen in den Gebieten mit dem dunkelsten 

Nachthimmel auch bereits bestehende Schutzgebiete. Ein Grossteil der Grenzen der Kernzone liegt auf 

den äusseren Grenzen der Pufferzone des Biosphärenreservates. Weitere Grenzbereiche liegen auf 

den Grenzen von anderen rechtlich festgehaltenen Schutzgebieten, wie zum Beispiel auf Gebieten der 

Fauna-Flora-Habitatsrichtlinie oder auf Gebieten, in welchen die Vogelschutzrichtlinie der EU gilt. Ein 

weiteres Kriterium war, dass die Kernzone erreichbar und zugänglich sein soll. Es wurde darauf geach-

tet, dass es in der Kernzone geeignete Plätze für astronomische Beobachtungen gibt. Daraus entstan-

den letztendlich drei Kernzonen, wobei das Ziel ist, dass diese Zonen langfristig zu einer grossen Kern-

zone verschmelzen. Wie in Westhavelland wurde aus denselben Gründen für die Himmelshelligkeit 

keine Grenzwerte definiert.  

Die Gemeinden befinden sich in der Puffer- und Aussenzone. Die Grenze von Pufferzone zu Aussen-

zone wurde entlang administrativer Grenzen definiert. 
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Sternenpark Pfälzerwald (in Zertifizierungsphase zum Dark Sky Park) 

Der Sternenpark Pfälzerwald soll wie in der Rhön und in Westhavelland in Kernzone (E0), Pufferzone 

(E1) und Aussenzone (E2) gegliedert werden.  

Die Kernzone soll eine nahezu natürliche Dunkelheit aufweisen. Die Pufferzone umschliesst die ge-

samte Kernzone und soll einen Gürtel von 5-10 Kilometer bilden. Die Aussenzone grenzt an die Puffer-

zone und soll das gesamte übrige Biosphärenreservat umfassen. Grundlage für die Zonierung bilden 

Gebiete mit nahezu natürlichen Nachtlandschaften und ökologisch wertvollen nächtlichen Habitaten. 

Die Zonen wurden anhand mehrerer Stufen ermittelt. Mit einer Restriktionsanalyse wurden anhand 

ausgewählter Kriterien erste Erkenntnisse für eine mögliche Zonierung gewonnen. Einerseits wurden 

Siedlungsbereiche und Wohngebäude in der Aussenzone berücksichtigt. Andererseits wurden ver-

schiedene Schutzgebiete, wie Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, Wildtierkorridore, Biotopver-

bundgebiete, Wasserschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete, geschützte Waldgebiete und histori-

sche Kulturlandschaften berücksichtigt. Die potentiell möglichen Gebiete wurden mit geeigneten Ge-

bieten für astronomische Beobachtungen (oft ehemalige Militärnutzungsflächen) überlagert, welche 

anhand einer Machbarkeitsstudie ermittelt wurden. Danach wurden die ermittelten Potenzialflächen 

durch die administrative Einteilung des Pfälzerwaldes (in Staatsforst, Gemeindeforst und Privatwald) 

sowie landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften weiter angepasst. In einem letzten 

Schritt wurden Eignungskriterien zur Bewertung potenzieller Flächen herangezogen (z.B. Verkehrsinf-

rastruktur, Geländeuntergrund und -neigung und touristische Ausflugsziele). 

Gewichtung der Kriterien: 

Zur Gewichtung der Kriterien lässt sich schwer eine Aussage aus den Interviews extrahieren. In West-

havelland und der Rhön war dies eher eine Abwägung der Begebenheiten vor Ort. Hierzu wurde in der 

Rhön in der Nacht viele Daten erhoben (Kartierung und Beschreibung der öffentlichen Beleuchtung, 

Fotoaufnahmen etc.) und anhand dieser Beobachtungen und Daten wurden auf der Karte die Zonen 

eingezeichnet. Sabine Frank wies darauf hin, dass eine Zonierung ohnehin ein sehr theoretisches Kon-

zept sei und es für das Licht keine Grenzen gebe. Grenzen gebe es auf dem Boden und im Kopf, aber 

nicht fürs Licht. 

Räumliche Festlegung der Zonen: 

Je nach zur Verfügung stehenden Mitteln wurde bei der räumlichen Festlegung der Zonen verschieden 

vorgegangen. Im Sternenpark Westhavelland wurden die Zonen mit ArcView aufbereitet, im Sternen-

park Rhön wurden die Zonen (zu einem Grossteil direkt auf Feldbegehungen) auf Google Maps einge-

zeichnet. Für den Sternenpark Pfälzerwald wurden die Zonen mithilfe von ArcGIS gezeichnet. 
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7 Vorgehen bei der Zonierung 

Da der Naturpark Gantrisch flächenmässig deutlich kleiner ist als ein Dark Sky Reserve, lässt es sich 

überlegen, im Gegensatz zu den Sternenpärken in Deutschland, anstatt zwei Pufferzonen nur eine zu 

definieren. Diesbezüglich hat sich der Naturpark kürzlich mit dem Projektmanager der IDA ausge-

tauscht mit dem Ergebnis, dass dies vermutlich eine gute Lösung sei. Deshalb wird in dieser Arbeit auf 

die Definierung einer zweiten Pufferzone verzichtet. Die zwei Zonen – die Kernzone und die Pufferzone 

– werden anhand von Kriterien für die Kernzone definiert.  Dies bedeutet, dass Gebiete, welche durch 

Verwendung dieser Kriterien nicht in die Kernzone zu liegen kommen, der Pufferzone zugewiesen wer-

den. 

7.1 Kriterien für den Naturpark Gantrisch 

Grundsätzlich wurde bei der Zonierung aller drei Sternenpärke in Deutschland ähnlich vorgegangen. In 

einem ersten Schritt wurden dunkle Gebiete identifiziert. Danach wurden in diesen dunklen Regionen 

die besonders schwach besiedelten Gebiete ausgeschieden. Beim Sternenpark Rhön und im Pfälzer-

wald orientierte man sich für die Lage der Kernzone zusätzlich an bestehenden Schutzgebieten, was 

im Sternenpark Westhavelland durch deren Verteilung nicht gut möglich war. In Westhavelland und in 

der Rhön wurden keine Grenzwerte für die Dunkelheit definiert, da die Unterschiede zu klein waren 

und die Messwerte zum Beispiel durch Bewölkung zu ungenau sind.  

Da im Naturpark Gantrisch anhand von Satellitendaten ein sehr deutlicher Dunkelheitsgradient von 

Gebieten ausserhalb des Parks zum Inneren des Parks zu erkennen ist, wird hier eine Einteilung der 

Dunkelheit von den hellsten Gebieten zu den dunkelsten Gebieten des Parks vorgenommen. Beste-

hende Schutzgebiete werden wie auch in der Rhön und in der Pfalz berücksichtigt. 

Auf Basis der IDA Richtlinien und dem Vorgehen bei der Zonierung der Sternenpärke aus Deutschland 

wurde folgendes Vorgehen, das in Abbildung 12 veranschaulicht wird, für die Zonierung gewählt. 

 

 

Abbildung 12: Kategorien für Zonierungskriterien und deren Bedeutung im Zonierungsprozess 

 

In einem ersten Schritt werden dunkle Gebiete des Parks identifiziert. Danach wird anhand weiterer 

Kriterien eine erste Ausscheidung potentieller Gebiete für die Kernzone gemacht. Da diese potentiel-

len Gebiete nicht zwingend eine einzige Fläche bilden, sondern im Raum verteilt liegen, werden diese 

anhand logischer Merkmale zusammengeführt, sodass daraus nur eine Kernzone resultiert. Abschlies-

send wird anhand weiterer Kriterien geprüft, ob mit dieser Kernzone die Ziele der IDA eines Dark Sky 

Parks erfüllt sind. Falls dies nicht der Fall ist, wird abgewogen, welche Gebiete allenfalls mit in die 

Kernzone aufgenommen und welche ausgeschlossen werden sollten. 
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Kriterien zur Identifizierung dunkler Gebiete: 

Aktuelle Messwerte für die Dunkelheit 

Im Naturpark Gantrisch ist ein deutlicher Gradient der Nachtdunkelheit vom Süden des Parks in Rich-

tung Norden zur Stadt Bern hin erkennbar. Somit können anhand von Nacht-Satellitendaten und Mes-

sungen der Himmelshelligkeit besonders dunkle Gebiete identifiziert werden. 

Siedlungsdichte 

Die Kernzone sollte in einem Gebiet mit möglichst wenigen Gebäuden liegen, da aus den Gebäuden 

häufig Licht emittiert wird. 

Kriterien für eine erste Ausscheidung potentiell geeigneter Gebiete für eine Kernzone: 

Bestehende Schutzgebiete 

Wenn es von der räumlichen Lage der Schutzgebiete her möglich oder sinnvoll ist, sollten diese von 

der Kernzone mit eingeschlossen werden.  

Schützenswerte Lebensräume 

Soweit es die Datengrundlage zulässt, sollen Habitate lichtsensitiver Arten berücksichtigt werden. 

Diese sollen, falls es von ihrer räumlichen Lage her möglich ist, in die Kernzone miteingeschlossen wer-

den.  

Kriterien für den Erhalt zusammenhängender Flächen: 

Administrative Grenzen 

Um eine zusammenhängende Fläche für die Kernzone zu erhalten, können administrative Grenzen, 

wie z.B. Gemeindegrenzen, verwendet werden. Dies sollte den Gemeinden die Umsetzung eines Be-

leuchtungskonzepts erleichtern, da sie somit nur der einen oder anderen Zone zugeordnet werden. 

Topografie 

Falls die Orientierung an Gemeindegrenzen nicht überall sinnvoll ist, können allenfalls auch topogra-

phische Linien, wie z.B. Gebirgsketten, verwendet werden. Bei einer Orientierung an Flussläufen muss 

gemäss Hale (2017) aufgepasst werden, da diese Hotspots lichtsensitiver Arten sein können. Falls die 

Grenze sich an einem Flusslauf orientieren soll, sollte eine aus ökologischer Sicht sinnvolle Pufferdis-

tanz um das Gewässer gewählt werden.  

Anthropogene Grenzen 

Nebst administrativen- und topografischen Grenzen kann man sich beim Verbinden von Gebieten, die 

für eine Kernzone geeignet sind, auch an anthropogenen Grenzen, wie z.B. dem Verlauf von Strassen 

oder Eisenbahnlinien orientieren. 

Weitere Kriterien zur Erfüllung der IDA Richtlinien: 

Zugänglichkeit 

Da Sternenpärke unter anderem zum Ziel haben, den Astrotourismus zu fördern, sollte die Kernzone 

grösstenteils öffentlich zugänglich sein und geeignete Plätze für die Beobachtung des Sternenhimmels, 

wie zum Beispiel Parkplätze, bieten.  

Tourismus/Besucherlenkung 

Es ist sinnvoll, wenn in der Kernzone bereits touristische Angebote existieren, damit die Touristen nicht 

nur für das Nachtangebot in diese Region gelenkt werden müssen. Somit lassen sich Tagaktivitäten mit 

Nachtaktivitäten kombinieren.  
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7.2 Verwendete Geodaten 

Folgend werden die wichtigsten Geodatensätze, welche für eine Zonierung für die Nachtdunkelheit im 

Naturpark Gantrisch verwendet werden, beschrieben. Datensätze des Topografischen Landschaftsmo-

dells TLM (Vektordaten), das digitale Höhenmodell (Rasterdaten), Kantons- und Gemeindegrenzen 

(Vektordaten) werden in diesem Kapitel nicht beschrieben, lassen sich jedoch dem Geodatenverzeich-

nis (siehe Anhang A1.1) entnehmen. Die folgend beschriebenen Datensätze der Schutzgebiete werden 

in Anhang A1.5 dargestellt. 

 

Nacht-Satellitendaten 

Datentyp: Rasterdaten 

Datenquelle: Bei den verwendeten Satellitendaten handelt es sich um ein Produkt des Monitoringpro-

gramms «Landschaftsbeobachtung Schweiz» (LABES), welches von der Eidgenössische Forschungsan-

stalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) erarbeitet wurde. Dafür wurden Nachtsatellitenbilder des 

Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) verwendet. Vom National Geophysical Data Center 

(NGDC) wurden Störeffekte durch den Sonnenstand, Blendung, Mondlicht und Wolken ausgeschlossen 

(Weiss & Kienast, 2012). 

Datenbeschreibung: Die Satellitendaten weisen eine Rastergrösse von 1 km2 auf und sind eine Auswer-

tung aus den Jahren 2010-2012. Die Auswertungsdaten liegen als Strahlungsdichte (engl. Radiance) 

vor. Die Einheit ist Watt pro Quadratmeter und pro Steradiant. Werte von 0-5 entsprechen einer natür-

lichen Nachtdunkelheit, Werte grösser als 360.1 sind in sehr hellen Gebieten, häufig in Städten, zu fin-

den (Weiss & Kienast, 2012). 

 
Relevanz für den Naturpark: Die Satellitendaten zeigen an, wie viel Strahlung von künstlichen 
Lichtquellen in die Atmosphäre gelangt. Anhand dieser Daten können dunkle Gebiete im Natur-
park Gantrisch identifiziert werden. 
 

 

SQM Daten 

Datentyp: Vektordaten, Punkte 

Datenquelle: Die SQM Messungen wurden vom Förderverein Region Gantrisch erhoben.  

Datenbeschreibung: Die Daten liefern einen Wert für die Himmelshelligkeit in Magnituden pro Quad-

ratbogensekunden (mag/arcsec2). Einige Messungen wurden von Hand mit einem SQM Messgerät an 

verschiedenen Standorten des Naturparks erhoben. Zusätzlich wurden Messungen mit einem 

«Roadrunner» System – einem SQM Messgerät auf dem Autodach und einem GPS Tracer gemacht. Das 

Messgerät wird zum Zenit hin ausgerichtet. Die Himmelshelligkeit und die Position werden gleichzeitig 

erfasst und gespeichert. Die Auswertung erfolgt mit einem Programm, das von Daniel Rosa Infanes von 

der Malaga Astronomical Society entwickelt wurde (Infantes, 2015). Diese Messmethode ist sehr effi-

zient, da viele Messwerte in kurzer Zeit erhoben werden können. Die Messungen beschränken sich je-

doch auf ausgewählte Strassenzüge, wodurch systembedingt keine flächendeckende und systemati-

sche Daten resultieren. 

 
Relevanz für den Naturpark: Diese SQM Messungen geben zusätzlich zu den Satellitendaten einen 
Aufschluss über die Dunkelheit eines Gebietes. 
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Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler BLN 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: In dieses Inventar werden für die Schweiz einzigartige oder für einen Teilbereich 

der Schweiz typische Landschaften und Naturdenkmäler aufgenommen. Durch die Aufnahme ins Inven-

tar werden diese Objekte zu deren Erhalt geschützt und geschont (BAFU, 2017e). 

 
Relevanz für den Naturpark: Im Naturpark Gantrisch wurde eine Fläche von rund 7'000 ha ins BLN 
aufgenommen. Es handelt sich dabei um die Region Schwarzenburgerland mit den Flüssen Sense 
und Schwarzwasser, die von tiefen Schluchten mit intakten Flussauen, charakteristischen und ge-
fährdeten Pflanzen- und Tierarten und einer historischen Kulturlandschaft geprägt wird. Mit der 
Aufnahme dieses Gebietes ins Inventar soll unter anderem erreicht werden, dass die Ruhe und Un-
gestörtheit der naturnahen Lebensräume erhalten bleibt (BAFU, 2017f).  
Da künstliche Lichtquellen die Ungestörtheit naturnaher Lebensräume durchbrechen können, wird 
diese Schutzgebietsfläche bei der Zonierung berücksichtigt. 
 

 

Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: Viele in der Schweiz lebende Amphibienarten stehen auf der roten Liste. Für Am-

phibien wichtige Lebensräume schrumpften in den letzten 100 Jahren massiv. Die kantonal bekannten 

Laichgebiete wurden nach den Kriterien Artenzusammensetzung, Seltenheit der Arten und Populations-

grösse bewertet (BAFU, 2017a). 

 
Relevanz für den Naturpark: Künstliches Licht kann Auswirkungen auf das Verhalten und die Re-
produktion von Amphibien haben, wobei die Effekte je nach Art unterschiedlich sind. Da es sich bei 
diesem Datensatz um Habitate besonders schützenswerter Amphibien handelt, wird dieser in der 
Zonierung berücksichtigt.  
 

 

Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: Die naturnahen Landschaften mit Mooren sind ein wichtiger Lebensraum für ver-

schiedene (insbesondere auch seltene) Tier- und Pflanzenarten. Mit der Rothenthurm-Initiative im Jahr 

1987 erhielt der Schutz der Moore eine zentrale Bedeutung. Wertvolle Lebensräume, wie zum Beispiel 

Moorbiotope und standorttypische Waldbestände der inventarisierten Gebiete sollen erhalten und ge-

fördert werden. Moore werden ins Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit 

und von nationaler Bedeutung aufgenommen, falls die Art des Moores einmalig ist oder zu einer be-

sonders wertvollen Gruppe vergleichbarer Moore gehört (BAFU, 2017g). 
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Relevanz für den Naturpark: Die Moorlandschaft Gurnigel/Gantrisch befindet sich im Herzen des 
Naturparks mit einer Fläche von rund 4'500 ha. Die Landschaft wird durch ein Netzwerk von Hoch- 
und Flachmooren geprägt. In der Moorlandschaft ist eine grosse Vielfalt an Tieren und Pflanzen zu 
finden, darunter auch einige vom Aussterben bedrohte Arten. Der Tourismus hat in dieser Region 
eine wichtige wirtschaftliche und kulturhistorische Bedeutung und ist dementsprechend mit tou-
ristischen Anlagen ausgerüstet (z.B. Wanderwege, Gaststätten, Skilifte, Kurbetriebe). Die Moor-
landschaft wird von einer Staatsstrasse durchquert (BAFU, 2017g). 
 

 

Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: Hochmoore sind sehr empfindliche Lebensräume und befinden sich stark im Rück-

gang. In inventarisierten Gebieten sollen bestehende Beeinträchtigungen so gut wie möglich rückgän-

gig gemacht oder gemildert werden. Gebiete werden aufgrund ihres Pflanzenbestandes ins Inventar 

aufgenommen (BAFU, 2017d). 

 
Relevanz für den Naturpark: Im Naturpark befinden sich im Bereich der Moorlandschaft Gurn-
igel/Gantrisch einige Hochmoorflächen.   
 

 

Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: Wie auch die Hochmoore sind Flachmoore stark im Rückgang. Sie sind ebenfalls 

Lebensraum gefährdeter Tier- und Pflanzenarten und sind ausserdem Überreste der ursprünglichen Na-

tur- und Kulturlandschaft. Die Aufnahme eines Objekts ins Inventar hat zum Ziel das Flachmoor unge-

schmälert zu erhalten. Kriterium für die Aufnahme ins Inventar ist eine Mindestgrösse von 1 ha Fläche 

und eine Mindestpunktzahl auf einer Bewertungsskala für die gute Erhaltung des Moores (BAFU, 

2017c). 

 
Relevanz für den Naturpark: Die inventarisierten Flachmoore beschränken sich im Naturpark, wie 
die Hochmoore, hauptsächlich auf die Moorlandschaft Gurnigel/Gantrisch aber es gibt vereinzelt 
auch inventarisierte Flachmoore ausserhalb dieses Bereiches. 
 

 

Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: Immer mehr Auenlandschaften gehen durch die Nutzung unserer Landschaft ver-

loren. Ziel dieses Inventars ist es, die auentypische Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten und die natürliche 

Dynamik von Wasser und Geschiebe wiederherzustellen (BAFU, 2017b).   
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Relevanz für den Naturpark: Im Naturpark befinden sich an der Sense, dem Schwarzwasser und 
der Aare mehrere Auengebiete. 
 

 

Smaragdgebiete  

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: In Smaragdgebieten sollen in der Berner Konvention aufgelistete Lebensräume, 

sowie gefährdete Pflanzen- und Tierarten geschützt werden. Es handelt sich dabei um ein gesamteuro-

päisches Netzwerk. Den Smaragd-Status erhalten Regionen, welche so genannte Smaragd-Lebens-

räume und/oder Smaragdarten gemäss Berner Konvention enthalten (BAFU, 2014). 

 
Relevanz für den Naturpark: An der nordöstlichen Grenze des Naturparks (an der Aare) befindet 
sich ein Smaragdgebiet, das sich grösstenteils mit dem Auengebiet Belper Giessen (von nationaler 
Bedeutung) überschneidet und umfasst zugleich eine Moorlandschaft nationaler Bedeutung, ein 
Flachmoor und Amphibienlaichgebiete. Die Sumpfschildkröte, eine in der Schweiz vom Aussterben 
bedrohte Art, wurde dort gesichtet. Das Gebiet bietet ausserdem ein Lebensraum für 27 Vogelar-
ten, die Bechsteinfledermaus, zehn Amphibienarten und weist eine grosse Pflanzenvielfalt auf 
(BAFU, 2012b). 
 

 

Wildtierkorridore 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: Für Wildtiere ist es wichtig, je nach Saison unterschiedliche Bereiche ihres Lebens-

raums nutzen zu können. Durch Siedlungen und Verkehrsachsen werden Wildtierkorridore stark beein-

trächtigt. Für die Visualisierung des schweizweiten Vernetzungssystems wurden kantonal und auch 

überregional bestehende Wildtierkorridore erfasst und bewertet (BAFU, 2013b). 

 
Relevanz für den Naturpark: Im Naturpark gibt es einige überregionale Wildtierkorridore, die es zu 
schützen gilt. Da jedoch in Bezug auf Wildtiere nur wenig über die Barrierewirkung durch künstli-
ches Licht bekannt ist (BUWAL, 2001), wird diesem Datensatz nicht dieselbe Bedeutung wie ge-
setzlich verankerten Schutzgebieten beigemessen. 
 

 

Fliessgewässerabschnitte mit hoher Artenvielfalt oder national prioritären Arten 

Datentyp: Vektordaten, Fläche 

Datenquelle: BAFU 

Datenbeschreibung: Die Artenvielfalt wurde an jedem Fliessgewässerabschnitt anhand der vorkom-

menden Arten ermittelt. Gewässerabschnitte wurden als Biodiversitätshotspots definiert, wenn beson-

ders viele national prioritäre Arten vorkommen oder wenn sie eine hohe Biodiversität aufweisen. Somit 
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sind Biodiversitätshotspots Indikator dafür, ob ein Fliessgewässerabschnitt ökologisch wichtig ist 

(BAFU, 2013a). 

 
Relevanz für den Naturpark: Für die Berücksichtigung bei der Zonierung sind die Biodiversitätshot-
spots an Fliessgewässern nur ein sehr grober Indikator. Anhand dieses Datensatzes weiss man 
nicht, wie lichtsensitiv die entsprechenden Arten sind. Es ist zwar bekannt, dass viele aquatische 
Insekten aber auch einige Vogelarten und Fischarten sehr empfindlich auf Licht reagieren, jedoch 
ist dies sehr artabhängig. Die Berücksichtigung dieses Datensatzes ist somit nur eine sehr grobe 
Annäherung an die Realität. 
 

 

Vogelzuggebiete 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: Ökologe James Hale, Universität Bern 

Datenbeschreibung: Bei diesem Datensatz ist zu betonen, dass es sich nicht um wissenschaftlich abge-

stützte Daten handelt. Der Datensatz wurde lediglich anhand von Gesprächen mit der lokalen Bevölke-

rung erstellt.  

 
Relevanz für den Naturpark: Lichtemissionen auf der Erdoberfläche können zur Desorientierung 
von Vögeln führen. Über der Wasserscheide in der Nähe vom Gurnigelpass werden besonders 
viele Vogelzüge beobachtet. Ausserdem befindet sich im Einzugsgebiet der Kalten Sense und der 
Gürbe ein IBA (Importan Bird and Biodiversity Area) Gebiet (BirdLife Schweiz, 2017). Deshalb ist es 
sinnvoll, dieses für Vögel bedeutende Gebiet in der Zonierung zu berücksichtigen. 
 

 

Weitere Schutzgebiete 

Datentyp: Vektordaten, Flächen 

Datenquelle: Kanton Bern und Kanton Fribourg 

Datenbeschreibung: Hierbei handelt es sich um Schutzgebiete kantonaler Bedeutung und zwar um Da-

tensätze zu Wildschutzgebieten, Naturschutzgebieten, Flachmooren, Auen und Amphibienlaichgebie-

ten.  

 
Relevanz für den Naturpark: Rechtlich gesehen befinden sich diese Schutzgebiete auf einer ande-
ren Ebene als die Schutzgebiete der Bundesinvetare. Trotzdem geben alle Datensätze Aufschluss 
über ökologisch wertvolle Gebiete. 
 

 

Daten zu Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten und Infrastrukturen im Naturpark Gantrisch 

Datentyp: Vektordaten, Punkte und Linien 

Datenquelle: Förderverein Region Gantrisch FRG  

Datenbeschreibung: Diese Datensätze beinhalten Informationen zu Aktivitäten im Sommer und im Win-

ter (Wanderwege, Langlaufloipen, Skilifte, Unterkünfte, Restaurants etc.) 
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Relevanz für den Naturpark: Da ein Ziel von Sternenpark die Förderung von Öko- und Astrotouris-
mus ist, sollte die Kernzone ein attraktives touristisches Ausflugsziel sein. Es ist von Vorteil, wenn 
Touristen dieses Gebiet auch für Tagaktivitäten aufsuchen.  
 

 

7.3 Vorgehen bei der Umsetzung in ArcGIS Desktop der Firma ESRI 

In den folgenden fünf Unterkapiteln werden die Vorgehensschritte in ArcGIS erläutert. Zuerst wird 

beschrieben, wie die Daten aufbereitet wurden. In den zwei darauffolgenden Kapiteln geht es um die 

Erstellung von Karten, welche die Eignung von Gebieten für die Kernzone aufzeigen. Diese Schritte 

werden im Anhang A1.2 anhand einer Grafik (aus dem Modelbuilder von ArcGIS Desktop) veranschau-

licht. Danach wird erläutert, wie aus den aufbereiteten Datensätzen die Kernzone erstellt wurde. Im 

letzten Unterkapitel wird beschrieben, wie die resultierende Kernzone auf den Zweck eines IDA Dark 

Sky Parks validiert wurde. 

7.3.1 Aufbereitung der Daten 

Es wurde im neuen Schweizer Koordinatensystem (CH1903+ LV95) gearbeitet, in welches zu Beginn 

alle Datensätze umgewandelt wurden. Die Originaldatensätze, welche schweizweit vorlagen, wurden 

auf das Gantrischgebiet mit einem Puffer von 25 Kilometern zugeschnitten.  

Alle Vektordatensätze von Schutzgebieten wurden in Rasterdatensätze mit einer Zellengrösse von fünf 

Metern umgewandelt. In jedem dieser Rasterdatensätze wurde den Zellen, welche im jeweiligen 

Schutzgebiet liegen, den Wert 1 zugeordnet. Den Zellen, welche nicht in einem Schutzgebiet liegen, 

wurde der Wert 0 zugeordnet. 

Den Rasterzellen des Satellitendatensatzes wurden Werte von 0 bis 9 zugeordnet. Den Wert 9 erhalten 

Gebiete, welche relativ zu anderen Gebieten im Park besonders dunkel sind, den Wert 0 erhalten be-

sonders helle Gebiete. Die Reklassifizierung wurde wie in Tabelle 5 beschrieben, vorgenommen. 

 

Tabelle 5: Reklassifizierung der Satellitendaten 

Werte des Originalda-
tensatzes in Radiance  
[W·sr−1·m−2] 

Neue 
Werte 

0-5 9 

5-10 8 

10-20 7 

23-30 6 

30-40 5 

40-50 4 

50-60 3 

60-70 2 

70-90 1 

90-492 0 

 

Der Gebäudedatensatz des topographischen Landschaftsmodells (Vektordaten, Flächen) wurde in ei-

nen Punktdatensatz umgewandelt. Mit der Funktion Point Density wurde daraus ein Rasterdatensatz 

mit Informationen zur Gebäudedichte generiert. Bei der Anwendung dieses Werkzeugs wurde ein 
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Raster (Zellgrösse = 5 Meter) über den Punktdatensatz gelegt. Für jede Zelle wurde berechnet, wie 

viele Gebäude sich in einem Umkreis von 1 Kilometer Radius um den Zellmittelpunkt befinden. Die 

Gebäudedichte wird für jede Zelle als Gebäude pro Quadratkilometer angegeben. Den Rasterzellen 

dieses neuen Datensatzes wurden wie bei den Satellitendaten Werte von 0 bis 9 zugeordnet. Zellen in 

deren Umkreis (Radius = 1 Kilometer) sich keine Gebäude befinden, erhalten den Wert 9. Zellen, in 

deren Umkreis sich relativ zu anderen Gebieten im Park sehr viele Gebäude befinden, erhalten den 

Wert 0. Die Reklassifizierung wurde wie in Tabelle 6 beschrieben, vorgenommen. 

 

Tabelle 6: Reklassifizierung des Rasterdatensatzes der Gebäudedichte 

Werte des Original-
datensatzes  
[Anzahl Gebäude] 

Neue Werte 

0 9 

0-5 8 

5-10 7 

10-50 6 

50-100 5 

100-150 4 

150-200 3 

200-350 2 

350-500 1 

500-8372  0 

 

7.3.2 Eignung von Gebieten für eine Kernzone ohne Gewichtung von Kriterien 

Es wurden verschiedene Karten erstellt, die unter Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte die Eig-

nung von Gebieten für eine Kernzone darstellen. 

1) Darstellung der Dunkelheit: 

Hierfür wurde der Rasterdatensatz mit den Werten 0 bis 9 verwendet, welcher auf Basis der 

Satellitendaten erstellt wurde. 

2) Darstellung der Gebäudedichte: 

Hierfür wurde der Rasterdatensatz mit den Werten 0 bis 9 verwendet, welcher auf Basis des 

Gebäudedatensatzes erstellt wurde. 

3) Darstellung ökologisch wertvoller Lebensräume: 

Alle Rasterdatensätze von Schutzgebieten mit ökologischer Bedeutung (mit Werten 0 und 1) 

wurden addiert. Zur Darstellung des resultierenden Datensatzes erhielten Zellen ohne Schutz-

gebiete den Wert 0, Zellen mit einem Schutzgebiet den Wert 1, Zellen mit Überlagerung zweier 

Schutzgebiete den Wert 2, Zellen mit Überlagerung dreier Schutzgebiete den Wert 3 und Zel-

len mit Überlagerung von vier oder mehr Schutzgebieten den Wert 4. 

4) Darstellung bestehender Schutzgebiete: 

Alle Rasterdatensätze bestehender Schutzgebiete (mit Werten 0 und 1) wurden addiert. Der 

resultierende Datensatz wurde nach demselben Prinzip wie der Datensatz unter Punkt 3 dar-

gestellt. Zellen ohne bestehende Schutzgebiete erhielten den Wert 0, Zellen mit einem beste-

henden Schutzgebiet den Wert 1, usw. Zellen mit vier oder mehr Schutzgebieten erhalten den 

Wert 4.  
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7.3.3 Eignung von Gebieten für eine Kernzone mit Gewichtung von Kriterien 

Unter Berücksichtigung aller Aspekte (Dunkelheit, Gebäudedichte, bestehende Schutzgebiete, ökolo-

gisch wertvolle Lebensräume) ist es sinnvoll, eine Gewichtung vorzunehmen, da nicht allen Datensät-

zen dieselbe Bedeutung verliehen werden kann. Zum Beispiel haben Datensätze mit Schutzgebieten 

auf Bundesebene eine andere Bedeutung als Datensätze mit Hinweisen auf ökologisch wertvolle Le-

bensräume, die aber nicht gesetzlich verankert sind. Folgend wurde ein Vorschlag für die Gewichtung 

der verwendeten Datensätze erarbeitet. Anhand dieser Gewichtung wurde eine Karte erstellt, welche 

die Eignung für eine Kernzone unter Berücksichtigung aller Datensätze darstellt. 

Die Zellen der Rasterdatensätze mit den Schutzgebieten enthalten jeweils den Wert 0 oder 1. Jeder 

dieser Datensätze wurde aufgrund der im folgenden Abschnitt erklärten Überlegungen mit einer Ge-

wichtung von 1, 2 oder 3 versehen. Die Datensätze wurden mit der entsprechenden Gewichtung mul-

tipliziert und addiert. Zur Veranschaulichung wird in der grauen Box (Abbildung 13) ein vereinfachtes 

Beispiel dargestellt. 

 

 
Beispiel: 
 
3 × BI_Moorlandschaften + 2 × KtBE_Wildschutzgebiete + 1 × Vogelzuggebiete =         Output 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2 und 3: Gewichtungen 
Die Rasterzellen der Datensätze BI_Moorlandschaften, KtBE_Wildschutzgebiete und  
Vogelzuggebiete beinhalten jeweils den Wert 0 oder 1. 0 bedeutet, dass in dieser Zelle kein 
Schutzgebiet liegt. 1 bedeutet, dass in dieser Zelle ein Schutzgebiet liegt. 
 
Durch die Verrechnung der drei Datensätze mit diesen Gewichtungen entstehen in den Zellen des 
resultierenden Datensatzes (Output) Werte zwischen 0 und 6. 
 

Abbildung 13: Beispiel zur Veranschaulichung der Gewichtung und der Verrechnung von Datensätzen (eigene Abbildung) 

 

Grundsätzlich macht die Orientierung der Kernzone an bestehenden Schutzgebieten Sinn, da in diesen 

Gebieten bereits Handlungsrestriktionen bestehen und dies somit die Umsetzung des Projekts erleich-

tern kann. Jedoch handelt es sich zugleich auch um Gebiete mit ökologisch wertvollen Lebensräumen, 

die es zu schützen gilt. Bei Schutzgebieten von nationaler Bedeutung (Bundesinventare und Smaragd-

gebiete) kann davon ausgegangen werden, dass der Schutz der entsprechenden Gebiete besonders 

wichtig ist. Es wird vorgeschlagen, dass bestehende Schutzgebiete nationaler Bedeutung stärker ge-

wichtet werden als bestehende Schutzgebiete kantonaler Bedeutung. Datensätze mit ökologisch 

schützenswerten Lebensräumen, deren Schutz nicht gesetzlich verankert ist, werden weniger stark ge-

wichtet als bestehende Schutzgebiete auf nationaler und kantonaler Ebene. Auf Grundlage dieser 

Überlegungen wird folgende Gewichtung vorgeschlagen: 
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Bestehende Schutzgebiete auf Bundesebene: Gewichtung = 3 

Bestehende Schutzgebiete auf kantonaler Ebene: Gewichtung = 2 

Ökologisch schützenswerte Lebensräume: Gewichtung = 1 

 

Die Gewichtung der jeweiligen Datensätze wird in Tabelle 7 dargestellt. 

Bemerkung: Weder die in dieser Arbeit verwendeten Datensätze mit bestehenden Schutzgebieten 

noch Datensätze mit ökologisch wertvollen Lebensräumen ohne gesetzliche Verankerung geben Infor-

mationen darüber, wie lichtsensitiv die in diesen Gebieten geschützten Arten sind. Die Berücksichti-

gung dieser Datensätze hat aber den Zweck diese Gebiete generell vor anthropogenen Einflüssen zu 

schützen. Mit einer soliden Datengrundlage zu lichtsensitiven Arten lässt es sich überlegen, ökologi-

sche Aspekte stärker zu gewichten. 

 

Tabelle 7: Gewichtung der Datensätze 

Datensatz Gewichtung 

BLN 3 

Bundesinventar Auen 3 

Bundesinventar Moorlandschaft 3 

Bundesinventar Flachmoore 3 

Bundesinventar Amphibien 3 

Smaragdgebiete 3 

Kantonale Naturschutzgebiete (BE) 2 

Kantonale Auengebiete (FR) 2 

Kantonale Flachmoore 2 

Kantonale Amphibienlaichgebiete (FR) 2 

Wildschutzgebiete (Kanton Bern) 2 

Wildtierkorridore 1 

Fliessgewässer mit hoher Biodiversität  
und national prioritären Arten 

1 

Vogelzuggebiete 1 

 

Durch die Verrechnung der Datensätze mit den vorgeschlagenen Gewichtungen entsteht ein Datensatz 

mit Werten zwischen 0 und 26. Dieser Datensatz wurde nun mit den Rasterdatensätzen der Dunkelheit 

und der Gebäudedichte (jeweils Werte von 0 bis 9) verrechnet. Die Datensätze für Dunkelheit, Gebäu-

dedichte und Schutzgebiete (Verrechnung aller Datensätze von Schutzgebieten) beinhalten folgende 

Wertebereiche (siehe Tabelle 8) 
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Tabelle 8: Wertebereiche für Dunkelheit, Gebäudedichte und Schutzgebiete 

Dunkelheit 
 

 Gebäude-
dichte 

 Schutz-
gebiete 

0  0  0 

1  1  1 

2  2  2 

3  3  … 

4  4  … 

5  5  … 

6  6  … 

7  7  24 

8  8  25 

9  9  26 

   

Bei der Verrechnung der drei Datensätze wurde auf eine separate Gewichtung verzichtet, da es sich 

nicht um Daten handelt, die sich thematisch direkt miteinander vergleichen lassen. Damit hingegen 

bei der Addierung dieser drei Datensätze alle etwa dieselbe Wertigkeit erhalten, wurden die Datens-

ätze der Dunkelheit und der Gebäudedichte mit dem Wert 3 multipliziert. Somit entstehen folgende 

Werte (siehe Tabelle 9):  

 

Tabelle 9: Veränderung der Wertebereiche, um ähnliche Wertigkeiten zu erreichen 

Dunkelheit 
 

 Gebäude-
dichte 

 Schutz-
gebiete 

0  0  0 

3  3  1 

6  6  2 

9  9  … 

12  12  … 

15  15  … 

18  18  … 

21  21  24 

24  24  25 

27  27  26 

 

Somit haben Zellen in den dunkelsten Gebieten, Zellen mit der kleinsten Gebäudedichte und Zellen 

mit (aufgrund der Datensätze von Schutzgebieten) besonders schützenswerten Lebensräumen rund 

denselben Wert. Durch die Addierung dieser drei Datensätze entsteht ein Datensatz mit Werten von 0 

bis maximal 80. Dieser Datensatz stellt die Eignung von Gebieten für eine Kernzone, mit einer Gewich-

tung der Kriterien, dar. 
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7.3.4 Erstellung einer Kernzone auf Basis von Eignungskarten 

Grundlage für die Erstellung einer Kernzone sind die in den letzten Kapiteln beschriebenen Eignungs-

karten, Vektordatensätze mit den Grenzen von Schutzgebieten, Gemeindegrenzen und das topogra-

phische Landschaftsmodell. Diese Karten wurden übereinandergelegt, um eine nachvollziehbare 

Grenze für die Kernzone zu ziehen. Die Grenzen der Kernzonen wurden digitalisiert. Das Resultat ist 

ein Vektordatensatz mit einer Fläche. 

7.3.5 Validierung der Kernzone auf den Zweck eines IDA Dark Sky Parks 

In einem letzten Schritt wurde anhand weiterer Kriterien untersucht, ob diese Kernzone den Sinn und 

Zweck eines Dark Sky Parks erfüllt. Hierzu wurden das Vorhandensein touristischer Aktivitäten, Hotels, 

Restaurants, geeigneter Beobachtungsplätze für Himmelsbeobachtungen, etc. in der Kernzone über-

prüft. Die Daten mit diesen Informationen wurden vom Naturpark Gantrisch zur Verfügung gestellt, 

womit drei Übersichtskarten der Kernzone erstellt wurden. Als Grundinformation sind in allen Über-

sichtskarten Informationen zu Verpflegungsmöglichkeiten, Unterkünften und bewirtschafteten Alp-

hütten vorhanden. In der ersten Karte werden zusätzlich Informationen über Routen für Sommerakti-

vitäten und in der zweiten Karte über Routen für Winteraktivitäten dargestellt. Auf der dritten Karte 

werden Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Infrastrukturen abgebildet.  
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8 Räumliche Ergebnisse 

In den folgenden vier Unterkapiteln werden die räumlichen Ergebnisse dargestellt und beschrieben. 

Die Ergebnisse in den Kapiteln 8.1 und 8.2 dienen der Heranführung an den Zonierungsvorschlag in 

Kapitel 8.3. In Kapitel 8.4 werden die Resultate der Validierung der Kernzone dargestellt. Die Resultate 

werden in allen vier Kapiteln jeweils in Boxen veranschaulicht. Diese geben Informationen über die 

verwendeten Datensätze und deren Gewichtung und über die Bedeutung der dargestellten Karte. 

  



8 Räumliche Ergebnisse 

  49 

8.1 Potentiell geeignete Gebiete für die Kernzone ohne Gewichtung 

Dunkelheit 
 

 Gebäudedichte 

Datensatz: Satellitendaten 
 

 Datensatz: Gebäude 

 

 

 

 
 

 

Bedeutung der Karte: 
Mit den Farben hellblau bis dunkelblau wird eine 
feine Abstufung der Dunkelheit im Naturpark dar-
gestellt. Die Grenzwerte wurden so gewählt, dass 
die hellsten Gebiete innerhalb des Naturparks den 
Wert 0 erhalten und die dunkelsten Gebiete den 
Wert 9. Gebiete ausserhalb der Parkgrenzen, die 
gleich hell oder noch heller als die hellsten Gebiete 
innerhalb vom Park sind, werden alle dem Wert 0 
zugeordnet. 
 
 
 

 Bedeutung der Karte: 
Die Farben von hellbraun bis dunkelbraun stellen 
die Gebäudedichte dar. Für die Erstellung dieser 
Karte wurde für jede Zelle (Zellgrösse = 100 Meter) 
ermittelt, wie viele Gebäude sich in deren Umkreis 
mit einem Radius von 1 Kilometer befinden. Ge-
biete mit einer grossen Gebäudedichte relativ zu 
anderen Gebieten im Park erhalten den Wert 0, 
Gebiete mit einer besonders geringen Gebäude-
dichte werden dem Wert 9 zugeordent. 
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Ökologisch wertvolle Lebensräume 
 
Datensätze: 
 
Bundesinventar Auen 
Bundesinventar Moorlandschaft 
Bundesinventar Hochmoore 
Bundesinventar Flachmoore 
Bundesinventar Amphibien 
Smaragdgebiete 
Kantonale Naturschutzgebiete (Kanton Bern) 
Kantonale Auengebiete (Kanton Fribourg) 
Kantonale Flachmoore 
Kantonale Amphibienlaichgebiete (Kanton Fribourg) 
Wildschutzgebiete (Kanton Bern) 
Wildtierkorridore 
Fliessgewässer mit hoher Biodiversität und national prioritären Ar-
ten 
Vogelzuggebiete 

Bedeutung der Karte: 
 
Diese Karte wurde mit Datensätzen 
bestehender Schutzgebiete (nur 
Datensätze mit ökologischer 
Bedeutung, d.h. ohne dem Datensatz 
BLN) und mit Datensätzen, welche 
Gebiete aus ökologischer Sicht als 
schützenswert einstufen (keine 
gesetzlich verankerte Schutzgebiete) 
erstellt. Flächen mit dem Wert 0 
bedeuten, dass dort kein 
Schutzgebiet existiert (auf Basis der 
verwendeten Geodaten). In 
Gebieten mit dem Wert 1 gibt es 1 
Schutzgebiet, etc. In Gebieten mit 
dem Wert 4 gibt es 4 oder mehr 
Schutzgebiete. 
Wichtig: Die Farben sagen nichts 
über die Bedeutung der 
Schutzgebiete aus, sondern nur über 
die Anzahl Schutzgebiete auf einer 
Fläche. 
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Bestehende Schutzgebiete 
 
Datensätze: 
 
BLN 
Bundesinventar Auen 
Bundesinventar Moorlandschaft 
Bundesinventar Hochmoore 
Bundesinventar Flachmoore 
Bundesinventar Amphibien 
Smaragdgebiete 
Kantonale Naturschutzgebiete (Kanton Bern) 
Kantonale Auengebiete (Kanton Fribourg) 
Kantonale Flachmoore 
Kantonale Amphibienlaichgebiete (Kanton Fribourg) 
Wildschutzgebiete (Kanton Bern) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedeutung der Karte: 
 
Diese Karte wurde mit Datensätzen 
bestehender Schutzgebiete (inkl. 
BLN) erstellt. Nicht dargestellt 
werden hier Gebiete, welche sich aus 
ökologischer Sicht als schützenswert 
einstufen lassen aber keine 
gesetzlich verankerten Schutzgebiete 
sind. 
Flächen mit dem Wert 0 bedeuten, 
dass dort kein Schutzgebiet existiert 
(auf Basis der verwendeten 
Geodaten). In Gebieten mit dem 
Wert 1 gibt es 1 Schutzgebiet, etc. In 
Gebieten mit dem Wert 4 gibt es 4 
oder mehr Schutzgebiete. 
Wichtig: Die Farben sagen nichts 
über die Bedeutung der 
Schutzgebiete aus, sondern nur über 
die Anzahl Schutzgebiete auf einer 
Fläche. 
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8.2 Potentiell geeignete Gebiete für die Kernzone mit Gewichtung 

Eignung für eine Kernzone 
 
Datensätze / Gewichtung: 
 
Dunkelheit = 1 
Gebäudedichte = 1 
 
BLN = 3 
Bundesinventar Auen = 3 
Bundesinventar Moorlandschaft = 3 
Bundesinventar Hochmoore = 3 
Bundesinventar Flachmoore = 3 
Bundesinventar Amphibien = 3 
Smaragdgebiete = 3 
Kantonale Naturschutzgebiete (Kanton Bern) = 2               = 1 
Kantonale Auengebiete (Kanton Fribourg) = 2 
Kantonale Flachmoore = 2 
Kantonale Amphibienlaichgebiete (Kanton Fribourg) = 2 
Wildschutzgebiete (Kanton Bern) = 2 
Wildtierkorridore = 1 
Fliessgewässer mit hoher Biodiversität  
und national prioritären Arten = 1 
Vogelzuggebiete = 1 
 
 

Bedeutung der Karte: 
 
Mit den Farben wird auf dieser Karte 
dargestellt, wie geeignet ein Gebiet 
für eine Kernzone ist. Dunkel 
bedeutet sehr geeignet, hell 
bedeutet wenig geeignet. Für die 
Datensätze der Schutzgebiete wurde 
hier eine Gewichtung (siehe links) 
gemacht. (Bundesebene = 3, 
Kantonsebene = 2, keine gesetzliche 
Verankerung = 1) und miteinander 
verrechnet. Danach wurde dieses 
Ergebnis mit den Datensätzen 
Dunkelheit und Gebäudedichte 
verrechnet, wobei alle gleich 
gewichtet wurden (Gewichtung = 1). 
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8.3 Zonierungsvorschlag 

Verlauf der Kernzone 
 
Bedeutung der Karte: 
 
Die Kernzone orientiert sich bei diesem Zonierungsvorschlag an den Grenzen der Moorlandschaft Gurn-
igel/Gantrisch und der Wildschutzzone, die grösstenteils in der Moorlandschaft liegt. Die südöstliche Grenze 
der Kernzone orientiert sich an der Grenze des Naturparks und gleichzeitig an der hohen Gebirgskette, wel-
che Licht von der südöstlichen Talseite (ausserhalb des Naturparks) abschirmt. Die Verbindung zwischen den 
Schutzgebieten und der südöstlichen Grenze wird durch Gemeindegrenzen gebildet. Die Kernzone liegt 
grösstenteils in der Gemeinde Rüschegg und zu kleineren Teilen in den Gemeinden Guggisberg und Riggis-
berg. 
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8.4 Validierung der Kernzone auf den Zweck von Dark Sky Parks 

Unterkünfte – Verpflegung – Sommeraktivitäten 
 

 

 
 

Bedeutung der Karte: 
 
Die Kernzone bietet ein diverses Angebot für Sommeraktivitäten (Velo-, Wander-, und Mountainbikerouten). 
Es gibt es mehrere Feuerstellen und Verpflegungsmöglichkeiten in Restaurants, Berggasthöfen und bewirt-
schafteten Alphütten. Entlang der in der Karte abgebildeten Routen gibt es mehrere Unterkünfte.  
Im Anhang A1.4 werden die Informationen dieser Karte für den ganzen Naturpark dargestellt. 
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Unterkünfte – Verpflegung – Winteraktivitäten 
 

 

 
 

Bedeutung der Karte: 
 
Die Kernzone bietet auch ein attraktives Winterangebot. Auf der Karte sind Langlaufstrecken, Routen für 
Schneeschuhtouren und Winterwanderwege abgebildet. Mehrere Restaurants, Berggasthöfe und Unter-
künfte sind entlang dieser Routen vorhanden.  
Im Anhang A1.4 werden die Informationen dieser Karte für den ganzen Naturpark dargestellt. 
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Unterkünfte – Verpflegung – Sehenswürdigkeiten – Infrastrukturen 
 

 

 
 

Bedeutung der Karte: 
 
Auf dieser Karte werden einige Sehenswürdigkeiten und Infrastrukturen, die in der Kernzone vorhanden 
sind, abgebildet. Skilifte, ein Schlittelweg beim Gurnigelpass, das Cheeserenloch, das Gantrischseeli, usw. 
Auf dem Gurnigel befindet sich eine Sternenplattform, die laut Peter Schlatter (2017) vom Physikalischen 
Institut der Universität Bern bei weitem der beliebteste Ort für Beobachtungen des Sternenhimmels ist. Die 
Sternenplattform ist ganzjährig per Auto erreichbar, was den Transport schwerer Teleskope ermöglicht.  
Im Anhang A1.4 werden die Informationen dieser Karte für den ganzen Naturpark dargestellt. 
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9 Diskussion 

9.1 Kritik am methodischen Vorgehen 

Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Zonierung basiert auf vielen verschiedenen Geodaten. 

Insbesondere bei den ökologischen GIS Daten muss betont werden, dass es sich gewissermassen um 

eine Hilfestellung handelt. Es muss damit gerechnet werden, dass Inventare unvollständig sein können. 

Ausserdem zeigen ökologische Datensätze oft einen momentanen Zustand eines dynamischen Öko-

systems auf. Beispielsweise sollten auch die Datensätze zu Aktivitäten und Infrastrukturen im Natur-

park Gantrisch kritisch auf deren Aktualität und auf Fehler und Vollständigkeit geprüft werden. Dem 

Gebäudedatensatz des Topographischen Landschaftsmodells wurden lediglich Informationen zur Lage 

von Gebäuden entnommen. Bei der Moorlandschaft Gurnigel/Gantrisch handelt es sich um ein Söm-

merungsgebiet. Dies bedeutet, dass einige Gebäude nicht das ganze Jahr über bewohnt sind. Diese 

Information konnte dem Gebäudedatensatz nicht entnommen werden und wurde in der Zonierung 

somit auch nicht berücksichtigt.  

Die Durchführung von Experteninterviews erwies sich als sehr hilfreiche Methode zur Abstützung und 

Erweiterung des selbst erstellten Zonierungskonzeptes. Insbesondere waren die Experteninterviews 

ein wichtiger Schritt in dieser Arbeit, da von der IDA aus nur wenige präzise Anforderungen an den 

Verlauf der Zonen gestellt werden und auch in der weiteren Literatur, bis auf Berichte zu Zonierungen 

anderer Sternenpärke, kaum etwas zum Vorgehen bei einer solchen Zonierung zu finden ist. Da in der 

Schweiz bisher keine Sternenpärke existieren, mussten die Experteninterviews mit Experten aus dem 

Ausland erfolgen. Die Auswahl von Sternenpärken aus Deutschland war aus sprachlichen Gründen sehr 

hilfreich. Das Gespräch mit Experten von drei verschiedenen Sternenpärken ermöglichte es unter-

schiedliche Perspektiven für die Zonierung im Naturpark Gantrisch aufzuzeigen. Der erstellte Leitfaden 

für die Interviews erwies sich als sehr hilfreich zur Extrahierung nützlicher Informationen für die Zoni-

erung im Naturpark Gantrisch, jedoch bestand eine Schwierigkeit in der jeweils zur Verfügung stehen-

den Zeit möglichst viele Informationen zu erhalten. Somit wurden nicht alle Interviews im gleichen 

Detailmass durchgeführt. Jedoch erwies sich das nicht als sehr problematisch, da von Interview zu In-

terview einige Parallelen im jeweiligen Zonierungsvorgehen aufgezeigt werden konnten. Ein Nachteil 

in der Wahl der Experten war, dass es sich bei zwei interviewten Personen um Experten von Dark Sky 

Reserves und nicht um Experten von Dark Sky Parks handelte. Das Interview mit Herr Hänel war des-

halb sehr praktisch, da er mit seiner Erfahrung über Dark Sky Reserves und Dark Sky Parks den Bogen 

zwischen diesen beiden Kategorien schliessen konnte. 

9.2 Kritische Betrachtung der Zonierung  

In einem Gespräch mit dem Ökologen James Hale der Universität Bern, der sich mit dem Einfluss künst-

licher Beleuchtung auf Arten im Naturpark Gantrisch auseinandersetzt, wurden von Herrn Hale (2017) 

einige Denkanstösse gegeben, um das Konzept der Zonierung kritisch zu würdigen und zu überdenken. 

Das Ziel vieler Projekte von Naturpärken und somit auch dieses Projektes zum Schutz der Nachtdun-

kelheit ist multifunktional. Es gibt dabei Interessensdifferenzen zwischen vielen verschiedenen Akteu-

ren. Astronomen wünschen sich eine gute Sicht auf den Sternenhimmel, Naturschützer versuchen 

lichtsensitive Arten vor künstlichen Lichtquellen zu schützen oder Touristen suchen für die Übernach-

tung Orte mit geringer Lichtverschmutzung auf, da dadurch der gute Schlaf gefördert werden soll. Un-

ter Berücksichtigung der einzelnen Interessen hätte die Kernzone des Parks wohl jeweils eine andere 

Lage. Diese Herausforderung an die Zonierung wird anhand Abbildung 14 bis Abbildung 16 veranschau-

licht.  
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Im Idealfall überschneiden sich Gebiete unterschiedlicher Interessen, wie zum Beispiel die für Astro-

nomen geeigneten Gebiete für die Beobachtung des Sternenhimmels und die aus ökologischer Sicht 

vor Lichtverschmutzung zu schützenden Gebiete (siehe Abbildung 14). 

 

 

Abbildung 14: Idealfall (Astronomie vs. Ökologie) 

 

In der Realität ist es jedoch gut möglich, dass es zu keiner Überschneidung kommt. Die aus verschie-

denen Perspektiven vor Lichtverschmutzung zu schützenden Gebiete können weit über die Landschaft 

verteilt und nicht wie im Idealfall übereinanderliegen (siehe Abbildung 15). 

 

 

Abbildung 15: Mögliches Szenario in der Realität (Astronomie vs. Ökologie) 

 

Mit der in dieser Arbeit erstellten Zonierung soll zwar die Dunkelheit der Kernzone durch die Puffer-

zone geschützt werden. Jedoch zielt dieses Zonierungskonzept nicht darauf ab die eigentliche Quelle 

der Lichtverschmutzung zu identifizieren. Möglicherweise hat eine hell beleuchtete Infrastruktur (z.B. 

Fussballstadion oder Flugplatz) ausserhalb des Naturparks einen grösseren Einfluss auf ein nächtliches 

Habitat im Naturpark, als eine Strassenlaterne, die nur wenige 100 m vom Habitat entfernt installiert 

ist. Beleuchtungsmassnahmen werden somit anhand dieses Zonierungskonzeptes allenfalls nicht an 

der Quelle der eigentlichen Ursache ergriffen. In Abbildung 16 wird dies nochmals vereinfacht darge-

stellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Astronomie 
geeignete 
Gebiete 

Aus ökologischer 
Sicht geeignete 

Gebiete 

Für Astronomie 
geeignete 
Gebiete 

Aus ökologischer 
Sicht geeignete 

Gebiete 

Keine 
Überschneidung 

Quelle der Licht-
verschmutzung 

Für Astronomie 
geeignete 
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Keine 
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Abbildung 16: Mögliches Szenario in der Realität (Astronomie und Ökologie vs. Quelle der Lichtverschmutzung) 
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Die Multifunktionalität des Dark Sky Parks verlangt eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Aspekten, die sich jedoch räumlich oft nicht überlagern. Dies führt bei einer finalen Zonierung dazu, 

dass einige Aspekte mehr gewichtet werden müssen als andere Aspekte. Es entsteht somit eine Zo-

nenkarte, die nicht allen Zielen eines Dark Sky Parks gerecht wird. Unter Berücksichtigung aller Aspekte 

wäre es notwendig für jedes Ziel eine andere Zonierungskarte zu erstellen, woran vermutlich aber die 

Umsetzbarkeit des Projektes scheitern würde. Grundsätzlich sollte eine Zonierung einfach und nach-

vollziehbar sein, sodass die Akzeptanz der Gemeinden für das Projekt erreicht wird. 

9.3 Bedeutung der Resultate für den Naturpark 

Für den Schutz der Nachtdunkelheit im Naturpark Gantrisch, und besonders in dessen Kernzone für 

Nachtdunkelheit, ist die Anwendung von Beleuchtungsrichtlinien notwendig. Die Zonierung in Kern-

zone und Pufferzone dient als Grundlage für die Erarbeitung dieser Richtlinien. Anhand der Beleuch-

tungsregeln des Sternenparks Rhön wird in den folgenden zwei Abschnitten erläutert, was die Zonie-

rung für die Beleuchtung in den Gemeinden des Naturparks bedeuten könnte. 

In der Kernzone des Sternenparks Rhön darf grundsätzlich ausserhalb von Gebäuden kein stationäres 

künstliches Licht eingesetzt werden. Durch Abschirmung soll vermieden werden, dass künstliches Licht 

aus Gebäuden stark herausstrahlt. Aus Sicherheitsgründen oder für die Beleuchtung von Arbeitsstät-

ten können Ausnahmen gemacht werden, die jedoch gut begründet sein müssen. Solche Ausnahmen 

erfordern eine gute Planung bezüglich Zweck der Beleuchtung, Dauer der Beleuchtung, Lenkung des 

Lichts und Lichtqualität (Gleichmässigkeit, Farbwiedergabe und Blendung) (Sternenpark Rhön, 2014). 

In den Pufferzonen (innere und äussere Pufferzone) des Sternenparks Rhön darf grundsätzlich auch 

ausserhalb von Gebäuden stationäres künstliches Licht eingesetzt werden. Dieses soll aber verantwor-

tungsvoll eingesetzt werden, um zu vermeiden, dass zu viel Licht in die Kernzone gelangt. Zum einen 

dürfen nur voll abgeschirmte Leuchten eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Leuchten nur die zu 

beleuchtende Fläche anstrahlen und kein Licht über die Horizontale hinaus abgeben. Ausserdem darf 

nur Licht mit geringen Blauanteilen (die Farbtemperatur darf nicht höher als 3000 Kelvin sein) genutzt 

werden. Weitere Regelungen beinhalten eine bedarfsorientierte Steuerung der Beleuchtungsdauer 

und der Lichtmenge, das Anstrahlen von Gebäuden nur in begründeten Ausnahmefällen und die Ver-

meidung der Beleuchtung von Verkehrsflächen ausserhalb geschlossener Ortschaften (sofern dies die 

Sicherheitsanforderungen zulassen). Grundsätzlich gelten in den zwei Pufferzonen dieselben Regelun-

gen; mit kleinen Unterschieden zum Beispiel in Bezug auf die Beleuchtungsdauer oder die Beleuch-

tungsintensität beim Anstrahlen von Gebäuden. In der äusseren Pufferzone gelten etwas weniger 

strikte Regeln als in der inneren Pufferzone (Sternenpark Rhön, 2014). 

Im Naturpark Gantrisch orientiert sich die Kernzone, die in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagen wird, 

hauptsächlich an der Grenze zweier Schutzgebiete (Moorlandschaft und Wildruhezone) und an der 

geographisch gegebenen Grenze durch die Gebirgskette (zugleich Grenze des Naturparks). In dieser 

Kernzone befinden sich besonders dunkle Gebiete und auch Gebiete mit einer eher geringen Besied-

lung. Dies trifft vor allem für den Bereich der Moorlandschaft und den Bereich zwischen Moorland-

schaft und der südöstlichen Grenze des Naturparks zu. Durch die Aufnahme des Wildschutzgebietes in 

die Kernzone, dehnt sich das Gebiet mehr in Richtung Plaffeien und Rüschegg aus. Diese Gebiete sind 

gemäss den Satellitendaten relativ zu anderen Gebieten der Kernzone eher hell. Jedoch weisen sie 

ebenfalls nur eine geringe Besiedlung auf.  

Gebiete an den Flüssen Aare, Sense und Schwarzwasser und das BLN Gebiet sind gemäss der Karte in 

Kapitel 8.2 ebenfalls mässig für eine Kernzone geeignet. Diese Eignung entstand auf dieser Karte haupt-

sächlich durch das Vorhandensein von Schutzgebieten. Jedoch weisen sie keine besondere Nachtdun-

kelheit auf und sind, im Vergleich zu der vorgeschlagenen Kernzone, eher dicht besiedelt. Ausserdem 

ist es von ihrer Lage her schwierig bis unmöglich diese Gebiete durch eine Pufferzone zu schützen. Sie 
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befinden sich an der Grenze des Naturparks und das Licht, das von ausserhalb des Naturparks in den 

Park strahlt, wird nicht wie beim vorgeschlagenen Schutzgebiet durch hohe Berge abgeschirmt. 

Die Wahl der Kernzone, wie sie in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagen wird, könnte vor allem für 

die Gemeinden Guggisberg und Rüschegg eine grosse Herausforderung bedeuten. Die Kernzone, mit 

strikten Beleuchtungsregeln, geht sehr nahe an dichter besiedelte Gebiete heran. Um einen etwas 

grösseren Abstand zu diesen Gebieten zu schaffen, könnte die nördliche Grenze der Kernzone nur ent-

lang der Moorlandschaft gezogen werden. In dieser Arbeit wird jedoch vorgeschlagen die Wildruhe-

zone in die Kernzone aufzunehmen, um den Schutz des Wildes soweit als möglich zu gewährleisten.  

Die Karten in Kapitel 8.4 zeigen, dass in der vorgeschlagenen Kernzone ganzjährig ein breites touristi-

sches Angebot existiert. Dies kann insofern positiv sein, dass sich viele Leute ohnehin für Tagaktivitäten 

in diesem Gebiet aufhalten und sich dann gerne in der Nacht den Sternenhimmel anschauen. In der 

Kernzone gibt es Verpflegungsmöglichkeiten in Restaurants, Berggasthäusern und Alphütten. Für die 

Übernachtung hat es mehrere Unterkünfte. Ausserdem ist die Panzerplattform beim Gurnigel unter 

Astronomen ein beliebter Standort für die Beobachtung des Sternenhimmels. Die ganzjährig geöffnete 

Strasse, welche direkt zur Panzerplattform führt, ermöglicht das Mitbringen schwerer Teleskope. Ein 

Ziel von Dark Sky Parks ist die Förderung von Öko- und Astrotourismus. Die Karten in Kapitel 8.4 geben 

einen Hinweis darauf, dass die Kernzone eine gute Grundlage für einen erfolgreichen Öko- und Astro-

tourismus bietet. Um diese Aussage zu stützen, müsste aber eine umfassendere Studie über das tou-

ristische Potential im Naturpark Gantrisch für einen Dark Sky Park durchgeführt werden. 
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10 Schlussfolgerung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit soll als wissenschaftliche Grundlage für ein Beleuchtungskonzept des Natur-

parks Gantrisch dienen. Sie liefert einerseits eine kartographische Aufbereitung vorhandener Geoda-

ten und bietet einen Überblick über Gebiete, die für eine Kernzone geeignet sind. Bei der fertigen Zo-

nierungskarte handelt es sich um einen Vorschlag, wie die Zonierung durch Berücksichtigung ausge-

wählter Kriterien aussehen könnte. Jedoch lässt das ausgearbeitete Konzept eine Variierung der Ge-

wichtung verschiedener Kriterien zu. Sie kann nach erfolgten Gesprächen mit den Gemeinden und 

eventuell auch nach der Veröffentlichung der Forschungsresultate von James Hale der Universität Bern 

zu lichtsensitiven Arten im Naturpark Gantrisch wieder angepasst werden. 

Sollte der Sternenpark nicht sogar über die Grenzen des Naturparks hinausgehen und grössere umlie-

gende Städte wie Bern, Thun und Fribourg mit hohen Lichtemissionen einschliessen?  

Diese Frage wird hier offengelassen, soll aber als Denkanstoss gelten. Die besonders dunklen Gebiete 

des Naturparks könnten somit durch einen grösseren Puffer geschützt werden. Durch eine Erweiterung 

des Gebietes könnte allenfalls das Zertifikat Dark Sky Reserve angestrebt werden. Im Anhang A1.3 wird 

die Eignungskarte für die Kernzone über die Grenzen des Naturparks hinaus dargestellt.  
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A1 Geodaten, Modelle, Pläne 

A1.1 Geodatenverzeichnis 

Tabelle 10: Verwendete Datensätze und deren Quelle 

Originaldatensätze Namen der Input Datensätze in der 
Grafik vom Modelbuilder (siehe Feh-
ler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden.) 

Quellen 

swissBOUNDARIES3D   Swisstopo 

swissNAMES3D  - Swisstopo 

SwissALTI - Swisstopo 

Bundesinventar Amphi-
bienlaichgebiete 

BI_Amphibienlaichgebiete BAFU 

Bundesinventar Moor-
landschaften 

BI_Moorlandschaften BAFU 

Bundesinventar Hoch-
moore 

BI_Hochmoore BAFU 

Bundesinventar Flach-
moore 

BI_Flachmoore BAFU 

Bundesinventar Auen BI_Auen1 BAFU 

Smaragd-Gebiete (Schutz-
gebiete) 

Smaragdgebiete BAFU 

Wildtierkorridore (Fauna) WildtierkorridoreUeberregio BAFU 

Wildtierkorridore (Fauna) WildtierkorridoreRegio BAFU 

Fliessgewässerabschnitte 
mit hoher Artenvielfalt   
oder national prioritären 
Arten (Lebensräume) 

Fliessgew_HoheArtendivNatPrioritaer BAFU 

BLN BLN BAFU 

Vogelzuggebiet Vogelzuggebiet200mBuffer James Hale, Universität Bern 

TLM_GEBAEUDE_FOOT-
PRINT 

TLM_gebaeude Swisstopo 

TLM_FLIESSGEWAESSER - Swisstopo 

TLM_STEHENDES_GEWA-
ESSER 

- Swisstopo 

https://shop.swisstopo.admin.ch/
https://shop.swisstopo.admin.ch/
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/geodaten/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip.download.zip/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/geodaten/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip.download.zip/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/geodaten/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip.download.zip/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/geodaten/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip.download.zip/fliessgewaesserabschnittemithoherartenvielfaltodernationalpriori.zip
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TLM_SCHUTZGEBIET - Swisstopo 

Wildschutzgebiete KtBE_wildschutzgebiete Kanton Bern 

Naturschutzgebiete KtBE_naturschutzgebieteZ Kanton Bern 

Naturschutzgebiete KtBE_naturschutzgebieteP Kanton Bern 

Feuchtgebiete KtBE_flachmoore Kanton Bern 

Amphibienlaichgebiete 
kantonaler Bedeutung (in 
Vernehmlassung) 

KtFR_amphibienlaichgKantBed Kanton Fribourg 

Auengebiete kantonaler 
Bedeutung (in Vernehm-
lassung) 

KtFR_auengebKantBed Kanton Fribourg 

Flachmoore kantonaler 
Bedeutung (in Vernehm-
lassung) 

KtFR_flachmooreKantBed Kanton Fribourg 

SQMroadrunner - FRG 

SQM Messungen (ein-
zelne Messungen) 

- FRG 

Daten zu Aktivitäten, Se-
henswürdigkeiten und 
Infrastrukturen im Natur-
park Gantrisch 

- FRG 

ch_2010-2012 Satellit_2010_2012 WSL 
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A1.2 Grafik aus dem Modelbuilder 

 

Abbildung 17: Grafik aus dem Modelbuilder (zweiter Teil siehe Abbildung 18) 
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Abbildung 18: Grafik aus dem Modelbuilder (erster Teil siehe Abbildung 17) 
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A1.3 Übersichtskarte – Eignung für eine Kernzone 

 

Abbildung 19: Übersichtskarte - Eignung für eine Kernzone (Legende: siehe Abbildung 20) 
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Abbildung 20: Legende zu Abbildung 19 
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A1.4 Übersichtskarte – Aktivitäten/Infrastrukturen/Sehenswürdigkeiten Gantrisch 

 

Abbildung 21: Übersichtskarte Unterkünfte – Verpflegung – Sommeraktivitäten 
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Abbildung 22: Übersichtskarte Unterkünfte – Verpflegung – Winteraktivitäten 
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Abbildung 23: Übersichtskarte Unterkünfte – Verpflegung – Sehenswürdigkeiten – Infrastrukturen 
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A1.5 Schutzgebiete 

 

Abbildung 24: Schutzgebiete Übersicht (Legende: siehe Abbildung 25) 
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Abbildung 25: Legende zu Abbildung 24 
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Abbildung 26: Bundesinventar Amphibienlaichgebiete 

 

Abbildung 27: Bundesinventar der Hochmoore und Flachmoore 

 



Anhang 

82 

 

 

Abbildung 28: Bundesinventar der Moorlandschaften besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung 

 

Abbildung 29: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler 
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Abbildung 30: Auen kantonaler Bedeutung (FR) 

 

Abbildung 31: Amphibienlaichgebiete kantonaler Bedeutung (FR) 
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Abbildung 32: Kantonale Naturschutzgebiete (BE) 

 

Abbildung 33: Wildschutzgebiete (BE) 
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Abbildung 34: Flachmoore kantonaler Bedeutung 

 

Abbildung 35: Regionale und überregionale Wildtierkorridore 
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Abbildung 36: Vogelzuggebiete (basierend auf Beobachtung) 

 

Abbildung 37: Fliessgewässerabschnitte mit hoher Biodiversität und seltenen Arten 
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A2 Dokumente zu den Experteninterviews 

A2.1 Informationsblatt für die Interviewanfragen 

 

Bachelorarbeit Informationsblatt 
 

Thema/Bereich: Beleuchtung, Nachtdunkelheit, Umwelt 

Titel: Zonendefinition für Nachtdunkelheit im Naturpark Gantrisch 

Autorin: Lea Flükiger  
(ETHZ, D-USYS, Umweltnaturwissenschaften) 

BetreuerInnen: Sven-Erik Rabe  
(ETHZ, D-BAUG, PLUS) 
Lea Jost  
(Naturpark Gantrisch, Projektleiterin Wissen) 
Nicole Dahinden  
(Naturpark Gantrisch, Projektleiterin Nachtlandschaft) 

Aufwand in Credits: 10 CP (300 Stunden) 

 

1 Einführung 

Ein Ziel des Naturparks Gantrisch ist es, die Nachtdunkelheit und damit den Sternenhimmel zu schützen und 
zu erhalten. Um das Ziel von Schutz und Erhalt des Sternenhimmels zu erreichen, strebt der Naturpark ein 
Zertifikat als «Dark Sky Park» der Organisation International Dark Sky Association (IDA) an. 

Zum Schutz der Nachtdunkelheit macht eine Einteilung des Parkperimeters in verschiedene Zonen Sinn. Das 
Gebiet soll unterteilt werden in Kernzone, Pufferzone und Umgebungszone, wobei die Kernzone im Vergleich 
zu den anderen Zonen einen besonders dunklen Nachthimmel bieten soll. Jede Zone unterliegt unterschiedli-
chen Beleuchtungsregeln. 

 

2 Beitrag der Arbeit 

Diese Arbeit soll als wissenschaftliche Grundlage für ein Beleuchtungskonzept im Perimeter des Naturparks 
Gantrisch dienen und die Zertifizierung zum Sternenpark einen Schritt weiterbringen. 

 

3 Forschungsfragen 

In dieser Arbeit sollen die folgenden drei Forschungsfragen bearbeitet werden: 

1) Was ist bei der Zonierung zu berücksichtigen und wie kann dabei vorgegangen werden? 
2) Welche Grenzwerte gelten für Kernzone, Pufferzone und Umgebungszone, bzw. nach welchen Krite-

rien kann die Zonierung vorgenommen werden? 
3) Was für Beleuchtungsempfehlungen kann man aufgrund der Zonierung den entsprechenden Ge-

meinden geben? 
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4 Vorgehen 

Das Vorgehen lässt sich grob in folgende vier Schritte einteilen: 

 

 

5 Eigener Ansatz 

Folgend werden kurz meine Überlegungen für die Zonierung tabellarisch dargelegt: 

 Kernzone / Pufferzone / Umgebungszone 

Verlauf administrati-
ver Grenzen 

Pufferzone umfasst alle Gemeinden, welche an die Grenzen der Kern-
zone angrenzen 

Natürliche Dunkel-
heit 

Kernzone enthält Gebiete, welche bereits besonders dunkel sind 

Verdunkelungspoten-
tial 

Kernzone kann auch Gebiete enthalten, welche ein grosses Potential 
haben, in wenigen Jahren dunkler zu werden 

Zugänglichkeit Kernzone soll zugänglich sein, Parkplätze und geeignete Orte für Him-
melsbeobachtungen enthalten 

Bestehende Zonie-
rung 

Bestehende Schutzgebiete ev. in Kernzone aufnehmen -> Z.B. Moorge-
biet (im Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schön-
heit und nationaler Bedeutung) im Herzen des Parks ist besonders dun-
kel 

Schützenswerte Le-
bensräume 

Gebiete mit Arten, die sehr sensitiv auf die Veränderung von natürli-
chen Lichtzyklen reagieren, sollen möglichst in Kernzone sein 

Topografie Berücksichtigung hoher Gebirge, Täler, etc. 

Tourismus Wenn möglich eine Sternwarte in Kernzone oder auch andere beste-
hende touristische Angebote 

Landnutzungspläne Kernzone soll im Vergleich zu den anderen Zonen nur einen geringen 
Anteil an Bauzonen haben 

Rechtliche Begeben-
heiten 

Zonierung muss mit rechtlichen Begebenheiten übereinstimmen 

 

  

Literatur
• Ausarbeiten eigener Zonierungsansätze

Leitfaden-
gestützte

Interviews

• Anpassung/Erweiterung eigener Ansätze durch Expertenbefragung

ArcGIS 
Desktop 

(ESRI)

• Darstellung von Kernzone / Pufferzone / Umgebungszone

Licht-
Toolbox 

Workshop

• Ausarbeitung von Beleuchtungsempfehlungen
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A2.2 Leitfaden für Experteninterviews 

 

Tabelle 11: Leitfaden für die Experteninterviews 

Informationen über das Interview 

Name der interviewten Person: 

Funktion der interviewten Person: 

Funktion für die Forschungsarbeit: 

Datum: 

Start: 

Ende: 

 

Einleitung / Begrüssung 

- Begrüssung und Dank für die Möglichkeit das Interview führen zu dürfen 
- Informationen zum Zweck des Interviews (Wiederholung aus Kontaktaufnahme) 
- Dauer des Interviews absprechen (ca. 30-60 Minuten) 
- Um Erlaubnis fragen ob das Interview aufgezeichnet werden darf (keine Transkription, 

Verwendung nur, falls Mitschrift nicht ausreicht, keine Weitergabe, wird gelöscht sobald 
die Arbeit beendet ist) 
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 Hauptfragen Unterfragen 

 Welches sind die wesentlichen Aspekte, die 
für die Zonierung in Ihrem Park/Reserve re-
levant waren? 
 
Bzw. 
 
Anhand welcher Kriterien wurden die Zo-
nen definiert? 
 

Kriterien des jeweiligen Parks wurden genannt 

Kriterien wurden erläutert 

Besonderheiten des jeweiligen Parks wurden 
beschrieben (z.B. spezielle Topografie) und in-
wiefern dies die Auswahl der Kriterien beein-
flusste 

Falls das Verdunkelungspotential genannt wird: 
Wie wurde dieses ermittelt? 
Falls es nicht genannt wird: 
Wie würden sie vorgehen, um dieses zu ermit-
teln? 

Mit was für rechtlichen Aspekten wurden sie im 
Zusammenhang mit der Festsetzung der Zonen 
konfrontiert (z.B. bestehende Beleuchtungsre-
geln, bestehende Park-/Reservatregeln, beste-
hende gesetzlich verankerte Zonierungen, Pri-
vatgrundstücke etc.)? 

Diskutiert, wieso gewisse Kriterien aus meinem 
Ansatz nicht verwendet wurden 

 Wie wurden die Kriterien gewichtet? 
Auf welche Grundlagen hat man sich bei 
der Gewichtung gestützt? 
 

Gewichtung der Kriterien wurde erklärt 

Auf welche Grundlagen sie sich bei der Gewich-
tung stützten 
Möglichst konkrete Angaben zu Richtlinien der 
IDA, wissenschaftlichen Texten etc. 

Wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt? 
Wie wurde dabei vorgegangen? 
Was waren die Erkenntnisse? 

 Welche Lichtdaten standen zur Verfügung? 
 
Wie wurde mit den Lichtdaten umgegan-
gen? 
Satellitendaten 
SQM-Messwerte 
Fotoaufnahmen des Nachthimmels 
… 
 
Genauer: 
Wie wurden die Daten technisch aufberei-
tet? 
Welche Emissionsgrenzwerte wurden für 
die Zonen gewählt? 
Auf welche Grundlagen stützte man sich 
bei der Ermittlung von Grenzwerten? 
 

Verwendete Lichtdaten wurden genannt 

Zweck der jeweiligen Daten wurde erklärt 

Umgang mit den Daten wurde erklärt 

Grenzwerte der Daten für die Zonen wurden ge-
nannt 

Grundlagen, auf die man sich für die Ermittlung 
von Grenzwerten stützte, wurden genannt 

 Wurden die Zonen mit einem GIS definiert 
oder lediglich verbal-argumentativ? 
 

Erläutert, ob die Zonen lediglich verbal-argu-
mentativ definiert wurden oder ob ein GIS ver-
wendet wurde. 
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Konkret falls eine GIS-Software verwendet 
wurde: 
Was waren spezielle Herausforderungen? 
Wo ist man auf Probleme gestossen? 
Ist man auf Grenzen gestossen, bei denen man 
mit der GIS-Software nicht weiterkam und auf 
verbal-argumentative Methoden wechseln 
musste? 

 Welche Akteure waren im Prozess der Zo-
nierung involviert? 
 

Akteure, die bei der Zonierung involviert waren, 
wurden genannt 

Rolle dieser Akteure wurde beschrieben 
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